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Liebe Schützinnen und Schützen, 
 
der Vorstand des Club Deutscher Schützen e.V. - CDS - freut sich über Ihr Interesse 

am Schießsport – einem sportlichen Vergnügen, dass nicht nur hohe Anforderungen 

an das Konzentrationsvermögen, sondern auch ein besonders hohes Maß an Fach-

kenntnis und Verantwortungsbewusstsein an den Sportler stellt. 

 

Ziel der CDS Sportordnung ist es, als eine Grundlage für eine faire und nachvollzieh-

bare Sportausübung zu dienen und die Gleichbehandlung aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sicherzustellen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der sicheren und erfolgreichen Aus-

übung Ihres Sportes. 

 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Gerhard Hummel  Juliane Trick  Volker Wengenroth 
Vorstandsvorsitzender  Verwaltungsreferentin Sportreferent 
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1 Grundlagen 

1.1 Allgemeine Regeln für Disziplinen und Veranstaltungen 

 
1.1.1 Gültigkeit 

Die allgemeinen Regeln gelten als Grundlage für alle Disziplinen. Werden in der Disziplinbeschreibung 
andere Regeln in Teilbereichen festgelegt, so gelten diese an Stelle der allgemein gültigen. 
 

1.1.2 Standortbedingte Sonderregelungen 

Müssen aufgrund der vorgegebenen Standbedingungen (z.B. Scheibenentfernungen, Anschlagarten) 
Regeln in Teilbereichen geändert werden, sind die abweichenden Rahmenbedingungen in der Aus-
schreibung bekannt zu geben. 
Es ist nur zulässig auf behördlich genehmigten Schießstätten zu schießen und es dürfen nur Wettkämpfe 
durchgeführt werden die im Rahmen der Schießstättenerlaubnis nach § 27  Waffengesetz und im Rah-
men der genehmigten Sportordnung zulässig sind. 
 

1.1.3 Unzulässige Schießübungen im Schießsport 

 (1) Im Schießsport sind die Durchführung von Schießübungen in der Verteidigung mit  
      Schusswaffen (§ 22) und solche Schießübungen und Wettbewerbe verboten, bei denen 
 
 1. das Schießen aus Deckungen heraus erfolgt, 
 2. nach der Abgabe des ersten Schusses Hindernisse überwunden werden, 
 3. das Schießen im deutlich erkennbaren Laufen erfolgt, 
 4. das schnelle Reagieren auf plötzlich und überraschend auftauchende, sich bewegende  
     Ziele gefordert wird, 
 a) ausgenommen das Schießen auf Wurf- und auf laufende Scheiben, 
 b) es sei denn, das Schießen erfolgt entsprechend einer vom Bundesverwaltungsamt  
     genehmigter Sportordnung, 
 5. das Überkreuzziehen von mehr als einer Waffe (Cross Draw) gefordert wird,  
     2126 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 52, ausgegeben zu Bonn  
     am 31. Oktober 2003 
 6. Schüsse ohne genaues Anvisieren des Ziels (Deutschüsse) abgegeben werden,  
     ausgenommen das Schießen auf Wurfscheiben, oder  
 7. der Ablauf der Schießübung dem Schützen vor ihrer Absolvierung nicht auf Grund zuvor  
     festgelegter Regeln bekannt ist. 
 
1.1.4 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen 

 1. Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter (drei Zoll) Länge; 
 2. halbautomatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer  
     vollautomatische Kriegswaffen hervorrufen, die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über  
     die Kontrolle von Kriegswaffen ist, wenn 
 
 a) die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter beträgt, 
 b) das Magazin sich hinter der Abzugseinheit befindet (so genannte Bull-Pup Waffen) oder 
 c) die Hülsenlänge der verwendeten Munition bei Langwaffen weniger als 40 mm beträgt; 
 
 3. halbautomatische Langwaffen mit einem Magazin, das eine Kapazität von mehr als zehn 
     Patronen. 
 
 (2) Das Verbot des Schießsports mit Schusswaffen und Munition im Sinne der  
      Anlage 2 Abschnitt 1 des Waffengesetzes bleibt unberührt. 
 
 (3) Das Bundesverwaltungsamt kann auf Antrag eines anerkannten Schießsportverbandes  
      Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, insbesondere wenn es sich um  
      in national oder international bedeutenden Schießsportwettkämpfen verwendete  
      Schusswaffen handelt. 
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1.1.5 Regelanerkennung 

Durch die Mitgliedschaft im CDS e.V. erkennt jedes Mitglied die Sportordnung an. Die Durchführung von 
Wettkämpfen darf nur nach dem vorliegenden Sporthandbuch erfolgen. 
 
 

1.1.6 Auslegung von Regeln 

Sollte der Wortlaut dieses Regelwerkes in Einzelfällen unklar sein oder der Auslegung bedürfen, so ist 
eine Entscheidung durch die CDS-Organe auf der Grundlage von Fairness und Sportlichkeit zu treffen. 
Der betroffene Schütze kann schriftlich Widerspruch einlegen. Es wird eine Einspruchsgebühr von           
€ 50,00 erhoben, die bei positivem Bescheid zurückgezahlt wird. Diese Entscheidung ist verbindlich! 
 
 

1.1.7 Waffenkontrolle 

Bestehen Differenzen in der Zuordnung von Waffen, der Zuverlässigkeit von Waffen, der Zuverlässigkeit 
von Waffenteilen, Zubehör etc., so ist im Zweifelsfall vorab die Klärung durch den Ausschreibenden zu 
beantragen. 
Jeder Teilnehmer am Wettkampf ist dafür verantwortlich, dass seine Waffe und jedes in Frage kommen-
de Ausrüstungs- und Zubehörteil bei der Waffenkontrolle zur offiziellen Überprüfung und Zulassung vor-
gelegt wird. Jeder Schütze hat das Recht seine Waffen und Ausrüstungsgegenstände vom Veranstalter 
abnehmen zu lassen.  
Bei der Vorlage der Waffen zur Kontrolle ist die Waffe in einem Futteral zur Kontrollstelle zu transportie-
ren. Erst nach Aufforderung durch den Kontrollierenden ist die Waffe aus dem Futteral zu entnehmen. 
Die Waffe muss ungeladen sein. Die Munition muss getrennt von der Waffe transportiert werden und 
verschlossen sein. 
Nachdem die Waffe für den Wettkampf zugelassen wurde, darf sie bis zur Beendigung des Wettkampfes 
und bis zu 15 Minuten nach Abschluss des Wettkampfes zusätzlich kontrolliert werden. 
 
 

1.1.8 Trefferbeobachtung 

Trefferbeobachtung bei Kurzwaffendisziplinen ab 25 m sowie bei Langwaffendisziplinen mit Fernglas     
oder Spektiv durch den Schützen ist erlaubt. 
 
 

1.1.9 Waffenstörung im Wettbewerb. 

 Sollte während der Übung eine Waffenstörung auftreten, so ist diese durch Handzeichen anzuzeigen. 
 Nachdem die anderen Schützen die Übung beendet haben, wird die Waffenstörung im dabei sein des 
 Schießleiters behoben. Der betroffene Schütze darf die unterbrochene Übung einmal Wiederholen. 
 Im Wiederholungsfall muss der Schütze diese Übung beenden. Das erreichte Ergebnis wird in die Wer-

tung aufgenommen. 
 
 

1.1.10 Einspruch gegen Wertung oder Disqualifikation 

Jeder Teilnehmer kann gegen eine ihn betreffende Wertung oder Disqualifikation bei der Wettkampflei-
tung Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist in schriftlicher Form bis spätestens zum Ende des lau-
fenden Wettbewerbes einzureichen. Er kann nur berücksichtigt werden, wenn eine Einspruchsgebühr in 
Höhe von 50,00 € beigefügt ist. 
Über den Widerspruch entscheidet der Sportleiter in Zusammenarbeit mit zwei Obleuten, die der Vor-
standsvorsitzende des Sportgerichts benennt. Das Sportgericht berät geheim. Es kann Schützen oder 
Obleute als Zeugen vernehmen. Die Entscheidung ist durch eine Abstimmung der drei Richter vorzu-
nehmen. Enthaltungen sind nicht zulässig. 
Die Entscheidung ist dem Widerspruchsführer schriftlich bekannt zu geben. Ein weiterer Einspruch ist 
nicht zulässig. Im Falle einer Anerkennung des Widerspruches wird die Gebühr erstattet, ansonsten 
kommt sie dem CDS als Spende zugute.  
Wird der Schütze nach Absatz 1.4.3 (Munition) der Sportordnung nachträglich disqualifiziert, ist ihm dies 
schriftlich mitzuteilen. Er kann binnen drei Kalendertagen nach Zugang der Mitteilung schriftlich Wider-
spruch erheben. Maßgebend ist das Datum des Zuganges beim CDS.  
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1.2 Standordnung und Sicherheit 

1.2.1 Sicherheitsbestimmungen 

1. Jeder Schütze ist den Bestimmungen dieser Schießstandordnung, der jeweils gültigen Sport-
ordnung und der Ausschreibung, die er durch seine Teilnahme anerkennt, unterworfen.  

 
2. Auf Schießständen darf nur mit solchen Waffen und Munitionsarten geschossen werden, die 

durch die Erlaubnis für diese zugelassen sind. Ein entsprechender Hinweis ist an gut sichtbarer 
Stelle im Schießstand anzubringen.  

 
3. Schießstandbenutzer müssen ausreichend gegen Unfall und Haftpflicht versichert sein. 
 
4. Das Laden und Entladen sowie das Vornehmen von Zielübungen sind nur im Schützenstand mit 

in Richtung auf den Geschossfang zeigender Mündung gestattet. Grundsätzlich muss die Mün-
dung so gerichtet sein, dass niemand durch einen sich unbeabsichtigt lösenden Schuss gefähr-
det oder verletzt werden kann.  

 
5. Schusswaffen sind unmittelbar nach Beendigung des Schießens zu entladen und die Magazine, 

sofern vorhanden, zu entnehmen und zu entleeren. Waffen dürfen nur abgelegt werden, wenn 
sie entladen und die Verschlüsse, soweit konstruktiv möglich, geöffnet sind.  

 
6. Im Falle von Ladehemmungen oder sonstigen Störungen ist der Schießleiter zu verständigen. 

Die Waffen sind mit in Richtung Geschossfang zeigender Mündung zu entladen, bzw. so zu 
handhaben, dass niemand gefährdet wird.  

 
7. Bei Störungen im Schießbetrieb, die eine Einstellung des Schießens erfordern, ist durch den 

Schießleiter mit klaren Anordnungen bekannt zu geben, ob die Waffen zu entladen oder abzu-
schießen sind. Das Schießen darf erst auf Anordnung des Schießleiters fortgesetzt werden.  

 
8. Schützen, die sich mit geladener Waffe im Schützenstand umdrehen oder sonst in leichtfertiger 

Weise andere gefährden, sind von der Teilnahme am Schießen auszuschließen und vom Stand 
zu verweisen.  

 
9. Personen, die durch ungebührliches Verhalten den reibungslosen Ablauf stören oder zu stören 

versuchen, können vom Stand verwiesen werden.  
 
10. Rauchen und der Konsum von berauschenden Mitteln auf den Schießständen ist verboten.  
 
11. Die waffenrechtlichen Alterserfordernisse für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen beim 

Schießbetrieb sind zu beachten.  
 
12. Jedes Schießen ist unter der Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson, deren Name an 

gut sichtbarer Stelle auszuhängen ist, durchzuführen. Verantwortliche Aufsichtspersonen haben 
das Schießen ständig zu beaufsichtigen sowie insbesondere dafür zu sorgen, dass die im 
Schießstand Anwesenden durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen und 
die Bestimmungen dieser Schießstandordnung beachtet werden. Sie üben das Hausrecht aus 
und haben, wenn dies zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist, das Schießen und den Auf-
enthalt im Schießstand zu untersagen. Die Benutzer von Schießständen haben die Anordnun-
gen der Aufsichtspersonen zu befolgen. Die Aufsichtsperson darf selbst während der Aufsichts-
tätigkeit nicht am Schießen teilnehmen.  

 
13. Es darf nur geschossen werden, wenn dies vom Schießleiter ausdrücklich gestattet wurde.  
 
14. Ein Abdruck dieser Schießstandordnung ist an deutlich sichtbarer Stelle im Schießstand auszu-

hängen.  
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1.2.2 Pflichten und Organisation der Schießleiter 

 Die eingesetzten Schießleiter haben sich zwingend an den § 11 WaffV zu halten! 
(1) Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben das Schießen in der Schießstätte ständig zu beauf-

sichtigen, insbesondere dafür zu sorgen, dass die in der Schießstätte Anwesenden durch ihr Verhal-
ten keine vermeidbaren Gefahren verursachen, und zu beachten, dass die Bestimmungen des § 27 
Abs. 3 oder 6 des Waffengesetzes eingehalten werden. Sie haben, wenn dies zur Verhütung oder 
Beseitigung von Gefahren erforderlich ist, das Schießen oder den Aufenthalt in der Schießstätte zu 
untersagen. 

(2) Die Benutzer der Schießstätte haben die Anordnungen der verantwortlichen Aufsichtspersonen 
nach Absatz 1 zu befolgen. 

(3) Eine zur Aufsichtsführung befähigte Person darf schießen ohne selbst beaufsichtigt zu werden, 
wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem Schießstand befindet. 

 
Es darf nur geschossen werden, wenn ein durch den CDS lizenzierter Schießleiter auf dem Schießstand 
anwesend ist. Der Name des Schießleiters muss auf dem Schießstand erkenntlich gemacht werden z.B. 
durch Aushang oder eine Tafel. Über die Anwesenheit der Schießleiter ist ein Protokoll in Schriftform zu 
führen und dem Verband auf Verlangen vorzulegen. Diese Protokolle sind 5 Jahre aufzubewahren. 
 
Für die Einhaltung der Schießleiterpflicht beim Schießen ist der jeweilige Vorstand der angeschlossenen 
Vereine und Teilverbände im CDS e.V. verantwortlich. 
 
Der CDS e.V. ist berechtigt bei den angeschlossenen Vereinen Kontrollen im Zusammenhang mit den 
bestehenden Vorschriften sowie die Einhaltung der Sportordnung durchzuführen. 
 
Die angeschlossenen Vereine haben dem CDS e.V. gegenüber die Verpflichtung bei Bedarf Zutritt zu 
Schießstätten und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. 

 
1.2.3 Aus- und Weiterbildung der Schießleiter 

- Der Verband Club Deutscher Sportschützen lässt durch eine behördlich anerkannte Ausbildungs-
stätte (Siehe Anlage) Schießleiter als verantwortliche Aufsichtspersonen beim Schießen im Sinne § 
11 AWaffV ausbilden. Die Prüfung wird durch die anerkannte Ausbildungsstätte durchgeführt. Der 
Schießleiter bekommt nach bestandener Prüfung ein Zeugnis ausgehändigt (siehe Anlage). 

- Schießleiter anderer vom Bundesverwaltungsamt anerkannter Schießsportverbände werden vom 
CDS nach Überprüfung anerkannt. 

- Nach erfolgreicher Ausbildung und bestandener Prüfung wird der Teilnehmer zum Schießleiter akk-
reditiert und muss mindestens alle zwei Jahre eine Weiterbildung absolvieren um den Schießleiter-
status zu behalten. 
 

 
1.2.4 Qualifikation zum Schießleiterausbilder 

Der Verband Club Deutscher Sportschützen lässt durch eine behördlich anerkannte Ausbildungsstätte 
(Siehe Anlage) Schießleiterausbilder ausbilden. Die Ausbilderprüfung wird durch die anerkannte Ausbil-
dungsstätte durchgeführt. 
Als Voraussetzung zur Qualifikation zum Schießleiterausbilder wird festgelegt das der Teilnehmer: 

1. mindestens zwei Jahre als Schießleiter tätig war 
2. eine Mitgliedschaft im CDS besitzt 
3. die nach waffenrechtlichen Vorschriften erforderliche Zuverlässigkeit besitzt 
4. eine bestandene Waffensachkundeprüfung nachweisen kann 
5. über die notwendige persönliche Eignung verfügt und   
6. Erfahrung im Wettkampfgeschehen hat 

 
Nach erfolgreicher Ausbildung und bestandener Prüfung wird der Teilnehmer zum Schießleiterausbilder 
akkreditiert und muss mindestens alle zwei Jahre eine Weiterbildung absolvieren um den Ausbilderstatus 
zu behalten.  
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1.3 Schießbetrieb und Disziplinen 

 
1.3.1 Stellungen und Anschlagarten 

 

Kurzwaffen 
liegend 

Beide Ellenbogengelenke sind auf den Boden gestützt. Die Unterarme dürfen den Boden nicht be-
rühren. Hände und Waffen müssen am tiefsten Punkt noch wenigstens 10 Zentimeter Abstand zum 
Boden aufweisen. 

kniend  
Ein Knie des Schützen muss den Boden berühren. Es besteht die Möglichkeit das Gesäß auf der 
Ferse abzusetzen. Der Arm darf auf dem Knie aufgelegt oder abgestützt werden. Kann ein Schütze 
aus gesundheitlichen Gründen nicht kniend schießen, so darf er diese Übungsteile stehend schie-
ßen. 

stehend 
Die Waffe darf in keiner Form auf- oder angelegt werden. Sie befindet sich in der Schießhand oder 
in beiden Händen. 

 

Langwaffen 
liegend  

Die Waffe wird an der Schulter angeschlagen. Der Schaft darf den Boden nicht berühren. Ein 
Schießriemen ist gestattet. 

sitzend aufgelegt  
Die Waffe wird an der Schulter angeschlagen. Der Hinterschaft darf nicht auf der Unterlage aufgelegt 

werden. 
Der Vorderschaft darf auf einer geeigneten Unterlage aufgelegt werden.  

stehend 
Die Waffe darf in keiner Form auf- oder angelegt werden. Die Waffe wird mit beiden Händen gehal-
ten und an der Schulter angeschlagen. 

 

Flinte  
 Flintendisziplinen werden nur stehend geschossen.  
 Die Waffe darf in keiner Form auf- oder angelegt werden. 
 

Chancengleichheit 
Wenn aus gesundheitlichen Gründen ein Schießen kniend oder liegend nicht möglich ist, können abwei-
chend von der jeweiligen Disziplin Ausnahmeregelungen getroffen werden. 
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1.3.2 Abzüge und Abzugsgewicht 

Kurzwaffen 
Es sind alle Abzüge mit Ausnahme von Stecherabzügen zulässig.  
Der Mindestwiderstand des Abzuges beträgt 1000 g. 
 
Langwaffen 
Es sind alle Abzugsarten zulässig.  
 
Distanzen 
Die in dieser Sportordnung angegebenen Distanzen können bei Langwaffendisziplinen mit 50 oder 100 
Meter Distanz auch auf 25 Meter Distanz geschossen werden. In diesen Fällen sind die Scheiben zu ver-
kleinern. 
 
 Normale reduzierte reduzierte 
 Entfernung Entfernung Scheibengröße 
 100 m 25 m DIN A3 
 50 m 25 m DIN A3 
 
Für Kaliber .22 lfb, .30 Carbine, Unterhebelrepetierwaffen und Langwaffen in Kurzwaffenkalibern: 
 50 m 25 m DIN A3 
 
 

1.3.3 Gekürzte Disziplinen 

Bei Meisterschaften oder bei Bedarf kann die Anzahl der Wertungsschüsse begrenzt werden. Dies wird 
bei der Disziplin gekennzeichnet durch ein vorgestelltes K, also z.B. KDG2 (Gekürzt, Dienstgewehr G2 
Präzisions - Repetiergewehr) 
 
 

1.3.4 Treffer und Wertung 

Bei Standarddistanzen werden Treffer, bei denen ein Ring voll zertrennt ist, auf die nächst höhere Ring-
zahl aufgewertet.  
Wird mit Langwaffen auf verkürzte Distanzen geschossen, werden durchtrennte Ringe abgewertet.  
Beim Schießen auf Symbolscheiben zählt ein vom Schussloch berührtes Symbol als Treffer. 
Übersteigt die Anzahl der Treffer auf einer Scheibe die Anzahl der zulässigen Schüsse in der jeweiligen 
Übung, so werden die überzähligen Schüsse, beginnend bei dem besten Ringzahlergebnis (dann abstei-
gend) abgezogen bzw. nicht gewertet.  
Bei Symbolscheiben wird die Anzahl der Mehrtreffer nicht gewertet. Ein Schütze, der eine nicht für ihn 
bestimmte Scheibe beschießt, ist wegen unsportlichen Verhaltens zu disqualifizieren.  
Soweit in einer Disziplin oder in der Ausschreibung nicht anders angegeben, werden jeweils getrennt 
gewertet: 
- Bundesländer (bei Landesmeisterschaften) 
- Altersklassen 
 

1.3.5 Waffenarten 

Der CDS unterscheidet zwischen  
 

- Langwaffen, Waffen mit einer Gesamtlänge größer 60 cm 
- Kurzwaffen, Waffen mit einer Gesamtlänge kleiner 60 cm 
- Kaliberklassen 
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1.3.6 Kommandos und Signale im Schießbetrieb 
 

Um einen geregelten und sicheren Ablauf des Schießens zu gewährleisten, gibt der Schießleiter die fol-
genden mündlichen Kommandos oder akustischen Signale (elektronischer Timer oder Trillerpfeife): 

„Waffe mit x Schuss laden!“ 
o Waffe darf geladen werden (z.B. mit 5 Schuss) 
o Der Verschluss bzw. die Trommel bleibt offen. 

„Fertigmachen!“ 
o Der Verschluss wird geschlossen, die Trommel wird eingeschwenkt. 
o Der Schütze nimmt die Ausgangsposition ein. 
o Kurzwaffen werden dabei mit der Mündung in Richtung Kugelfang um 45° abgesenkt. 
o Langwaffen werden mit der Mündung in Richtung Kugelfang unterhalb der Scheibe abge-

senkt. 
„Sind die Schützen bereit?“ 

o Ist ein Schütze nicht bereit, so sagt er laut und deutlich NEIN. 
o Innerhalb einer angemessenen Zeit hat der Schütze Gelegenheit seine Bereitschaft herzu-

stellen. 
o Ist nach Wiederholung des Kommandos die Bereitschaft immer noch nicht gegeben, so 

wird er von dieser Disziplin ausgeschlossen. 
„Feuer frei“ (oder akustisches Signal) 

o Die Schützen geben nun für die Übung/Teilübung die vorgegebene Anzahl von Schüssen 
ab. 

„Stopp“ (oder akustisches Signal) 
o Ab sofort darf nicht mehr geschossen werden. 

„Waffen entladen“ 
o Die Waffen werden entladen und abgelegt (siehe auch 1.2.1 ) 
o Werden die Waffen abgelegt, zeigt die Laufmündung in Richtung Kugelfang. 
>> das Kommando wird auch benutzt, wenn durch eine Störung eine Unterbrechung des 

Schießens und  zur Trefferaufnahme oder zum Scheibenwechsel erforderlich ist. 
„Sicherheit“ 

Nach dem Ruf „Sicherheit“ dürfen keine Waffen, Magazine und Munitionsteile durch die anwe-
senden Schützen berührt werden. 

„Trefferaufnahme/Scheibenwechsel“ 
o Den Schützen wird nun erlaubt, bis auf eine Entfernung von 5 m an die Scheiben heranzu-

treten. Helfer wechseln die Scheiben. 
 
 

1.3.7  Kommandos und Ablauf  für Police Pistol 

International werden die Kommandos in englischer Sprache gegeben. Es ist ratsam dies auch im  
Übungsbetrieb zu vollziehen. Die englischen Begriffe sind kursiv dargestellt. 
Kommandos des Schießleiters: 
(Die Scheiben sind sichtbar) 
 6 Schuss laden und  fertig machen!          Load and make 
ready! 
  Jemand nicht fertig?                             Anyone not ready? 
  (falls nicht, Kommando :  Nicht fertig!)                                Not rea-
dy! 
      Achtung !          Rea-
dy! 
 
Die Scheiben drehen weg - erscheinen wiederholt nach ca. 5–7 Sekunden. Nach dem letzten Wertungs-
schuss erfolgt die Anweisung: 

 Waffen entladen und vorzeigen!              Unload and show clear! 
  Sicherheit, irgendwelche Proteste?                   All clear, any protest? 
  (Feststellung ob Proteste vorliegen, wenn nein: ) 
    Trefferaufnahme!                     No Protest, show targets, advance and score! 
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Es wird ausdrücklich bei den entsprechenden Durchgängen darauf hingewiesen, dass für den Ablauf ein 
Nachladen erforderlich ist. Für dieses Nachladen haftet jeder Schütze selbst. Es ist darauf in der Aus-
schreibung des Wettkampfes hinzuweisen, dass er für jeden Schuss der sich aus seiner Waffe löst selbst 
die Verantwortung zu tragen hat. 
Waffen- und Munitionsstörungen gehen zu Lasten des Schützen. 
Probeschüsse sind nicht erlaubt. Außer in der Disziplin PP2 50 Meter. 
 

 
1.4 Zubehör und Hilfsmittel 

1.4.1 Griffe und Schäftung 

Zulässig sind serienmäßige Griffe bei Kurzwaffen und serienmäßige Schäftungen bei Langwaffen.  
Auch die von Zubehörherstellern angebotenen Alternativgriffe sind zulässig, wenn es sich dabei nicht um 
orthopädische Griffe handelt. 
Orthopädische Griffe sind Griffe, die als Maßanfertigung speziell für die Hand des Schützen angefertigt 
wurden oder durch konstruktive Maßnahmen so umfassend verstellbar sind, dass der Schütze selbst den 
Griff speziell auf seine Hand einstellen kann.  
Für Langwaffen sind Hakenschaftkappen unzulässig.  
 

1.4.2 Zusätzliche Hilfsmittel 
 

Zulässig sind: 
o Schießbrillen zur Korrektur der Fehlsichtigkeit in jeglicher Form 
o Munitionsbeutel oder Jacken mit besonderen Taschen oder Vorrichtungen zur Aufnahme von 

Munition 
o Holster, bei denen die Laufmündung der Waffe in einem Umkreis von einem Meter um den 

Schützen zum Boden zeigen. Der Abzug muss verdeckt sein. Geholsterte Waffen müssen un-
geladen und entspannt sein. Es darf sich kein Magazin in der Waffe befinden. 

o Speedloader, Laufgewichte und Kompensatoren 
 

Nicht zulässig sind: 
o Schulterholster, Cross-Draw-Holster sowie alle verdeckt getragenen Holster 
o alle Formen von versteifender Schießkleidung, Gewehrriemen usw. 
 

1.4.3 Munition 

Wiedergeladene Munition ist bei allen Wettkämpfen des CDS grundsätzlich zulässig, es sei denn, dass 
sie in der Wettbewerbsausschreibung ausdrücklich untersagt wird. Dabei sind folgende Punkte vom 
Schützen unbedingt zu beachten: 
Sofern diese Sportordnung nicht speziell etwas Entsprechendes aussagt oder in einer Ausschreibung 
nicht speziell darauf hingewiesen wird, ist Wadcutter-Munition bei überregionalen und nationalen Wett-
kämpfen sowie bei anderen Leistungsnachweisen nicht erlaubt. 
Die Energie des Geschosses muss einer Fabrik-Gebrauchsladung entsprechen. 
Die Haftpflichtversicherung des CDS übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden die 
durch wiedergeladene Munition hervorgerufen wurde. Jeder Wiederlader trägt die Verantwortung für 
seine Munition selbst. Er entbindet durch den Gebrauch seiner wiedergeladenen Munition den CDS, 
dessen Vorstand und alle anderen Leitungs- oder Aufsichtspersonen von jeglicher Haftung. 
Der CDS behält sich vor Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen oder Patronen zu delaborieren und 
Untersuchungen anzustellen. Die Munition darf nach den von verschiedenen Pulverherstellern vertriebe-
nen Ladedaten weder über- noch unterladen sein.  
 

1.4.4 Probeschüsse 

Sofern nicht in der jeweiligen Wettbewerbsausschreibung ausdrücklich anders festgelegt, sind Probe-
schüsse bei Lang- und Kurzwaffen erlaubt. 
 

1.4.5 Bekleidung 
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Generell ist das Tragen von militärischen Uniformen/Uniformteile verboten!  
 
1.5 Altersklassen 

Beim Jugendschießen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. (12-13 Jahre nur Luftdruckwaf-
fen, 14-15 Jahre auch KK - Langwaffen, 16-17 Jahre auch KK - Kurzwaffen). Dies ist von jedem Teilver-
band und Verein strikt einzuhalten. 
Als Stichtag für die Altersklasseneinstufung gilt der erste Wettkampftag. Senioren können auf Antrag 
auch in der Klasse Damen/Herren am Wettkampf teilnehmen. Dies ist bei der Wettkampfanmeldung 
schriftlich mitzuteilen. 
Folgende Wertungsklassen werden unterschieden: 
für Damen 
 JD Jugend weiblich 14 - 17 Jahre 
 AD Damen 18 - 49 Jahre 
 SD Seniorinnen ab 50 Jahre  
für Herren 
 JH Jugend männlich 14 - 17 Jahre 
 AH Herren 18 - 49 Jahre 
 SH Senioren ab 50 Jahre 
 
 

1.6 Leistungsnachweise und Bedürfnisnachweise 

 
1.6.1 Leistungsnachweise  

Der erforderliche Leistungsnachweis zur Befürwortung des Antrages auf eine Waffenbesitzkarte ist in der 
jeweils gewählten Disziplin zu erbringen.  
Der Leistungsnachweis gilt als erbracht, wenn die erforderliche Treffer- oder Ringzahl für das bronzene 
Leistungsabzeichen in der entsprechenden Altersklasse erreicht wurde. 
Der Schütze hat seine Trainingsergebnisse in seinem Leistungsnachweisbuch festzuhalten und vom 
Schießleiter, unter Vorlage der Scheiben, gegenzeichnen zu lassen.  
Das Leistungsnachweisbuch gilt als Leistungsnachweis für die Befürwortung. 
 
 

1.6.2 Waffenrechtliche Bedürfnisnachweise 

 
1.6.2.1 Voraussetzungen 

Voraussetzungen für die Ausstellung einer Bedürfnisbescheinigung für den Antrag einer Waffenbesitz-
karte sind: 
 
- Mindestmitgliedschaft von zwölf Monaten (die Dauer der Probemitgliedschaft wird bei der Übernahme 

als unbefristetes Mitglied angerechnet) 
- Bei Nachweis einer Mitgliedschaft in einem anerkannten Verband wird die Mitgliedszeit angerechnet. 
- Ablegen der Sachkundeprüfung im Sinne des Waffengesetzes 
- Erwerb des Leistungsnachweises 
- Führen eines Leistungsnachweisbuches 
- regelmäßige Teilnahme am Training. 
- Teilnahme an Wettkämpfen 
 
Die Befürwortung von Waffenarten und Kalibern ist nur im Rahmen der CDS-Sportordnung möglich. 
Resultierend aus der Anzahl der Lang- und Kurzwaffendisziplinen und der hierzu vorgesehenen Waffen 
erkennt der Verband für seine Schützen - unter Beachtung der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen - 
ein Bedürfnis bis zu sechs halbautomatischen Lang- und sechs Kurzwaffen an. 
 
Bei einem Erwerb von Schwarzpulverwaffen sind die gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen zu be-
achten und anzuwenden. 
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Hierbei ist folgende Vorgehensweise zu beachten: 
 
Neben der Glaubhaftmachung eines Bedürfnisses werden in steigendem Maße, in Abhängigkeit von der 
bereits vorhandenen Anzahl von Waffen, bestimmte Leistungskriterien vorausgesetzt: 
 
Erste bis dritte:     HA Langwaffe:  Regelbedürfnis - 75 %  
Vierte:  HA Langwaffe: 80 % der bei einer Landesmeisterschaft erreichten Ringzahlen. 
Fünfte:   HA Langwaffe: 80 % der bei einer CDS Landesmeisterschaft erreichten Ringzahlen. 
Sechste:  HA Langwaffe: 80 % der bei einer Deutschen Meisterschaft des CDS erreichten  
     Ringzahlen. 
 
Erste und zweite: HA Kurzwaffe:  Regelbedürfnis  75 % in einer Disziplin 
Dritte:  HA Kurzwaffe: 80 % der bei einer Meisterschaft erreichten Ringzahlen. 
Vierte:  HA Kurzwaffen:  80 % der bei einer Landesmeisterschaft erreichten Ringzahlen. 
Fünfte:  HA Kurzwaffe:  80 % der bei einer Landesmeisterschaft des CDS erreichten Ring- 

zahlen. 
Sechste:  HA Kurzwaffe: 80 % der bei einer Deutschen Meisterschaft des CDS erreichten  
     Ringzahlen. 
 
In besonders begründeten Einzelfällen kann über die hier dargestellte Regelung hinaus ein Bedürfnis 
anerkannt werden. 
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Befürwortung besteht nicht. 
 
Für jede Befürwortung wird vom Ausstellenden eine Verwaltungsgebühr erhoben, deren Höhe die Ge-
bührenordnung regelt. Ohne Zahlungseingang ist die Bearbeitung des Antrages nicht möglich. 
 
 

1.6.2.2 Waffenbesitzkarten 

Die Befürwortung der 
Gelben Waffenbesitzkarte (für Einzellader und Mehrladelangwaffen sowie einschüssige Kurzwaffen und 
Perkussionswaffen) 
sowie der 
Grünen Waffenbesitzkarte (für Repetierflinten, Selbstladelangwaffen und mehrschüssige Kurzwaffen) 
erfolgt nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Die Bescheinigung muss von einem Vor-
standsmitglied des Verbandes Club Deutscher Sportschützen e.V. unterzeichnet und gesiegelt sein. 
 

 
 23  © CDS-HUWE2008 



CDS - Sportordnung 

1.7 Verwendete Scheiben im CDS 

 

1.7.1 Kurzwaffenscheiben 

Internationale ISSF – Scheiben Kurzwaffe 
CDS - Ringscheibe DIN A2 
CDS – Symbolscheibe 
  kO kleines Oval weiß 
  mO mittleres Oval schwarz 

gO großes Oval weiß 
kV kleines Viereck 

Luftpistolenscheibe ISSF 
Scheibe mehrschüssige Luftpistole laut ISSF 
 
 

1.7.2 Langwaffenscheiben 

Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 50 m 
Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 100 m 
Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 300 m 
CDS - Ringscheibe 50, 100 Meter 
CDS - Symbolscheibe 25 und 50 Meter 
 Abkürzungen für Treffer: 
  kO kleines Oval weiß 
  mO mittleres Oval schwarz 

gO großes Oval weiß 
kV kleines Viereck 
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1.8 Jugendsport: 

Im Jugendsport sollen Jugendliche an den Schießsport herangeführt werden, um sie für die Ausübung 
des Schießsportes zu begeistern. Der CDS stellt sicher, dass für diese Aufgabe qualifiziertes, geeignetes 
und motiviertes Personal ausgebildet wird. Näheres regelt die CDS-Jugendordnung. 
 
Alle Jugendlichen und in der Ausbildung befindlichen Mitglieder (bis 21 Jahre) sind von Beiträgen und 
Gebühren (z.B. Startgelder für Meisterschaften) befreit. Die anfallenden Kosten trägt der jeweilige Verein 
des Mitgliedes zur Unterstützung der Jugendarbeit. 

 
 
1.8.1 Jugendordnung der Sportjugend im CDS e.V. 

§ 1 Name und Mitgliedschaft 

Mitglieder der Jugendabteilung sind alle Kinder, Jugendlichen oder junge Menschen bis 21 Jahre sowie 
die gewählten und berufenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendabteilung. 

§ 2 Aufgaben 

Die Jugendabteilung führt und verwaltet sich selbständig. Sie entscheidet über die ihr zufließenden Mittel 
in eigener Zuständigkeit. 
Aufgaben der Jugendabteilung sind unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaates: 

- die Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit in seinen freizeit-, breiten- und leistungs-
sportlichen Ausprägungen 

- kritische Auseinandersetzung mit der Lebenssituation und den Gestaltungsmöglichkeiten von 
Jugendlichen, verbunden mit der Vermittlung von Fähigkeiten, gesellschaftliche Zusammen-
hänge zu erkennen 

- Entwicklung neuer und zeitgemäßer Formen von Sport und Bewegung, von Bildung und Gesel-
ligkeit 

- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen als Beitrag zur Völkerverständigung und zur 
Förderung einer demokratischen, internationalen Friedensordnung 

- Zusammenarbeit mit anderen Erziehungs- und Jugendorganisationen. 

§ 3 Organe 

Organe der Vereinsjugend sind: 

die Vereinsjugendvollversammlung und der Vereinsjugendausschuss. 

§ 4 Vereins-Jugendversammlung 

Die Jugendversammlung setzt sich aus allen Jugendlichen des Vereins bis 18 Jahre, aus jungen Men-
schen bis 21 Jahren sowie den gewählten und berufenen Mitarbeitern der Jugendabteilung zusammen. 
Sie ist das oberste Organ der Jugend der Jugendabteilung. 

Aufgaben der Jugendversammlung sind: 

• Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Vereinsjugendarbeit, die Arbeit des Jugendaus-
schusses und die Tätigkeit der ausgebildeten Jugendleiter 

• Entgegennahme der Berichte und des Kassenabschlusses des Vereinsjugendausschusses 
• Beratung der Jahresrechnung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 
• Entlastung und Wahl des Jugendausschusses 
• Beschlussfassung über vorliegende Anträge und Beratung über Jugendveranstaltungen 

Die ordentliche Jugendversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Sie wird vier Wochen vorher 
vom Vereinsjugendausschuss unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der eingereichten Anträge 
schriftlich einberufen. 
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Auf Antrag von 20% der stimmberechtigten Mitglieder der Jugendversammlung oder eines mit Mehrheit 
der Stimmen des Vereinsjugendausschusses gefassten Beschlusses muss eine außerordentliche Ju-
gendversammlung innerhalb von vier Wochen mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen stattfinden. 

Die Vereinsjugendversammlung wird beschlussunfähig, wenn die Hälfte der nach der Anwesenheitsliste 
stimmberechtigten Teilnehmer oder Teilnehmerinnen nicht mehr anwesend ist. Voraussetzung ist aber, 
dass die Beschlussunfähigkeit durch den Versammlungsleiter oder die -leiterin auf Antrag vorher festge-
stellt ist. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
Hinweis: 
Stimmberechtigung Jugendliche: Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist es den Vereinen freige-
stellt, Minderjährigen alle Mitgliedsrechte voll zu gewähren. Mit dem Eintritt in den Verein stimmen die 
Erziehungsberechtigten einer solchen Regelung zu; falls eine Satzungsänderung vorgenommen wird, 
sind die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren. 

§ 5 Vereinsjugendausschuss 

Der Vereinsjugendausschuss besteht aus 

dem Jugendwart und/oder der Jugendwartin als gleichberechtigte Vorsitzende 

dem/der Kassenwart/in 

Beisitzer/innen bzw. Ressortleiter/innen 

dem Jugendsprecher und der Jugendsprecherin. 

Aufgaben des Jugendausschusses sind neben der Durchsetzung der von der Jugendversammlung bera-
tenen und beschlossenen Vorhaben insbesondere die Vertretung der Vereinsjugendinteressen nach in-
nen und außen. 

In den Vereinsjugendausschuss ist jedes Vereinsmitglied wählbar. Der Jugendausschuss bleibt bis zur 
Neuwahl im Amt. 

Der Vereinsjugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Jugendordnung, der Beschlüsse der 
Vereinsjugendversammlung und der Vereinssatzung. 

Der Vereinsjugendausschuss ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet 
über die Verwendung der der Jugendabteilung zufließenden Mittel im Rahmen der Beschlüsse der Ju-
gendversammlung. 

Der Jugendausschuss gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. 

§ 6 Jugendordnungsänderungen 

Änderungen der Jugendordnung können nur unter Ankündigung von der ordentlichen Vereinsjugendver-
sammlung oder einer speziell zu diesem Zwecke einberufenen außerordentlichen Vereinsjugendver-
sammlung beschlossen werden. Sie bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Jugendordnung tritt mit der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung in Kraft. 
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1.9 Leistungsabzeichen 

Der CDS bietet seinen Schützen für alle Disziplinen die Möglichkeit ein Leistungsabzeichen zu erwerben. 
Auch dafür ist das Führen eines Leistungsnachweisbuches die Voraussetzung.  
Folgende Abzeichen sind erhältlich:  
Altersklasse Damen/Herren 
 Gold  Silber  Bronze 
 90%  82%  75% 
der maximal erreichbaren Leistung in einer Disziplin. 
 
Altersklasse für Jugend, weiblich und männlich, Senioren/Seniorinnen: 
 Gold  Silber  Bronze 
 85%  77%  70% 
der maximal erreichbaren Leistung in einer Disziplin. 
 
Bei der Umrechnung der Prozentzahlen in Trefferergebnisse sind Dezimalzahlen auf die nächste ganze 
Zahl aufzurunden. 
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1.10 Organigramm 

 

Organigramm zur Struktur des CDS e.V. 
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2 Kurzwaffenschießen 

2.1 Waffenarten und Kaliber 

 
2.1.1 Revolver mit fester Visierung ab .22 lfb bis .500 Magnum  

Zulässige Lauflängen von 3 bis 8 3/8 Zoll 
 

2.1.2 Sportrevolver mit verstellbarer Visierung ab Kaliber .22 bis .500 

Zulässige Lauflängen von 3 bis 8 3/8Zoll 
 

2.1.3 Pistolen mit fester Visierung ab .22 lfb bis .500 Magnum 

zulässige Lauflängen von 3 bis 8 3/8 Zoll 
 

2.1.4 Sportpistolen mit verstellbarer Visierung ab Kaliber .22 

Zulässige Lauflängen von 3 bis 8 3/8 Zoll 
 
Die Differenzierung der Visierarten bei Pistolen und Revolver wurde vorgesehen, um eine sportlich  
faire Klasseneinteilung der verwendenden Waffen zu ermöglichen. 
Bei fester Visierung muss der Schütze einen individuellen Haltepunkt ermitteln. 
Bei verstellbarer Visierung wird der Haltepunkt der Scheibe individuell von jedem Schützen eingestellt. 
Disziplinen die mit einen Leuchtpunktvisier geschossen werden können werden getrennt gewertet.  
Diese Disziplinen werden dann mit einem O gekennzeichnet. z.B. K4P – O 
 

2.1.5 Ordonnanz-Kurzwaffen ab Kaliber .30 (7,62 mm) 

 
 Ordonnanzwaffen sind Faustfeuerwaffen die aufgrund des gesteigerten Massenbedarfs der Weltkriege 

etatmäßig angeschafft und offiziell ausgegeben wurden und in Friedenszeiten als zivile Verteidigungs-
waffen im Bereich des Militärs keine Rolle gespielt haben. 

 
 Zugelassen sind unveränderte Ordonnanz-Pistolen und -Revolver im originalen Zustand 
 bis zum Einführungsjahr 1945. 
 
 Ein geeigneter Nachweis ist vom Starter zu erbringen. 

 
2.1.6 Dienst-Pistolen und -Revolver ab Kaliber ab 5,45 mm 

 
 Dienstwaffen sind Faustfeuerwaffen die zur Ausrüstung von Militär, Polizei und Behörden  
 etatmäßig angeschafft und offiziell ausgegeben wurden. 
 
 Zugelassen sind unveränderte Dienst-Pistolen und -Revolver im originalen Zustand 
 ab dem Einführungsjahr 1946. 
 
 Ein geeigneter Nachweis ist vom Starter zu erbringen. 

Die Differenzierung der Ordonnanz- und Dienstwaffen wurde vorgesehen, um eine sportlich  
faire Klasseneinteilung der verwendeten Waffen zu ermöglichen. 

 
 z.B. Ordonnanzwaffe (Pistole)  Heeres-Pistole 08 
  Dienstwaffe (Pistole)  Polizeipistole Sig Sauer Modell 226 
 
  Ordonnanzwaffe (Revolver) Reichsrevolver M1883 
  Dienstwaffe (Revolver)  Smith & Wesson Mod. 27 
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2.1.7 Historische Kurzwaffen 

Als historische Waffen gelten Schusswaffen, die im Sinn des § 17 Absatz I WaffG Bestandteile einer kul-
turhistorisch bedeutsamen Sammlung sind. Die wesentlichen Teile (Patronenlager, Lauf, Verschluss – 
wenn sie nicht bereits Bestandteil des Laufes sind) müssen sich (sofern gesetzlich zulässig) im unverän-
derten Originalzustand befinden. Bei Kurzwaffen müssen auch das Griffstück oder sonstige Waffenteile, 
soweit sie für die Aufnahme des Auslösemechanismus bestimmt sind, im Originalzustand sein. In Zwei-
felsfällen ist hierzu die Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Punkt 1.3 des WaffG heranzuziehen. 
Die beschussrechtlichen Erfordernisse sind auch hier einzuhalten. 
In Wettbewerben werden im Interesse sportlicher Fairness auf gleiche Ursprungszeiträume (Entwick-
lungszeiträume von Waffen bzw. Munition) geachtet. 
 

2.1.8 Einschüssige Kurzwaffen für Rand- und Zentralfeuermunition ab Kaliber .22 lfb bis .500 Magnum 

Zulässige Lauflänge 8 bis 14 Zoll 
 

2.1.9 Single-Action Revolver für Rand- und Zentralfeuermunition ab Kaliber .22 lfb bis .500 Magnum 

Alle unveränderten oder veränderten Single-Action Revolver, je nach Disziplin ggf.  
nur im originalen Zustand 
Der Nachweis des originalen Zustandes ist vom Starter zu erbringen. 
 

2.1.10 Pistolen und Revolver im Kaliber 4 mm M20 und 4 mm Lang 

Einsteckläufe sind nicht zugelassen! 
 
 

2.2 Kaliberklassen 

 
 Definition der Kaliberklassen 
 

In einem fairen sportliche Training oder Wettkampf ist es notwendig Kaliberklassen einzuführen. In der 
 Praxis ist es ein großer Unterschied ob z.B. mit Kleinkaliber oder Groß- oder Magnumkaliber geschossen 
 wird. Das Schießen mit Groß- oder Magnumkaliber fordert vom Schützen wesentlich mehr Kondition und 
 Kraft um ein leistungsbezogenes Ergebnis in den Disziplinen zu erreichen. Diese Einteilung soll auch 
 dazu dienen, Waffen die sich im Altbesitz der Mitglieder befinden, in den jeweiligen Disziplinen und  
Kaliberklassen zu trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen zu können. 

 
2.2.1 Pistolen ab 3 Zoll Lauflänge 

Munition in deren Munitionsbezeichnung „Magnum“ enthalten ist. 
Magnum - Pistole, 

MP 1  über .44   z.B. .45 WinMag, .50 AE 
MP 2  über .42 bis .44  z.B. .44 Magnum   
MP 3  über .39 bis .42  z.B. .41 Magnum 
MP 4  über .35 bis .39  z.B. 10 mm Auto, .357 Magnum  
MP 5  über .22 bis .35  z.B. .30 Carbine 
MP 6 . bis .22   z.B. .22 Magnum 
Standard - Pistole 
SP 1  über .44   z.B. .45 ACP, .45 Auto, .45 Hirtenberger 
SP 2  über .41 bis .44  z.B. 41 AE, 
SP 3  über .39 bis .40  z.B. .40 S&W 
SP 4  über .35 bis .39  z.B. .38 Super Auto, .380 Auto, 9 mm kurz, 9 mm M, 9x19 
SP 5  über .22 bis .35  z.B. .32 Auto, .32 Lang, 7,65 Para 
SP 6  5,45 mm bis .22  z.B. .22 lfb, .22 kurz, 5,45 x 18 
SP 7  4 mm   z.B. 4 mm M20 
 
Die Kaliberaufzählung hat keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und dient nur als Beispiel! 
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2.2.2 Revolver ab 3 Zoll Lauflänge 

Munition in deren Munitionsbezeichnung „Magnum“ enthalten ist 
Magnum - Revolver,  

MR 1  über .45   z.B. .454 Casull, .480 Ruger, .500 S&W 
MR 2  über .40 bis .45  z.B. .41 Magnum, .44 Magnum 
MR 3  über .35 bis .39  z.B. .357 Magnum, .357 Maximum 
MR 4  über .22 bis .34  z.B. .32 H&R Magnum, .30 Carabin 
MR 5  bis .22   z.B. .22 WinMag 
Standard - Revolver 
SR 1  über .45   z.B. .45 ACP, .45 Long Colt,  
SR 2  über .40 bis .45  z.B. .44 Special, .44-40 
SR 3  über .35 bis .39  z.B. .38 Special, .38-40 
SR 4  über .22 bis .35  z.B. .32 Lang,  
SR 5  .22   z.B. .22 lfb 
SR 7  4 mm   z.B. 4 mm Lang, 4 mm Kurz 
 
Die Kaliberaufzählung hat keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und dient nur als Beispiel! 
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3    Kurzwaffen - Disziplinen 

3.1 K1P Präzision 

Die K1P ist eine Präzisionsübung auf 10 m Entfernung. Sie soll Anfängern zum Erlernen der Waffenhand-
habung, der Abzugs- und Visierkontrolle und des Zeitgefühles dienen. 
Diese Übung eignet sich hervorragend dafür, die Jugend, den Schießsportanfänger und Senioren an die 
Schießsportübungen des CDS heranzuführen. Bei einer Distanz von 10 Metern ist die Trefferausbeute und 
somit ein positives Gefühl für den Schießsportanfänger gegeben. Mit dem Schießen von großkalibrigen 
Waffen kann der ungeübte Schütze sich mehr mit der „Beherrschung“ des Rückstoßes befassen. Bei ei-
nem möglichen Verreißen der Waffe wird das Geschoss auf diese Entfernung sicher durch den Kugelfang 
aufgenommen.  
 

Kaliberklassen ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........dem Original entsprechend feste und/oder verstellbar 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................200 

Entfernung........10 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (25 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ...........  (125 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ...........  (125 sek./pro Serie) 

 
 
3.2 K2 Präzision für Ordonanzwaffen  

Kaliberklassen ..ab Cal. .30 (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach  2.1.5 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........dem Original entsprechen 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................300 

Entfernung........25 m 

Ablauf ...............30 Schuss - Programm 
30 Schuss Präzision ........................  (20 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (5 min./pro Serie incl. nachladen) 
2. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (5 min./pro Serie incl. nachladen) 

 
 

 
3.3 K3 Präzision für Dienstwaffen  

Kaliberklassen ..ab Cal. 5,45 (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.6 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........dem Original entsprechen 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................300 

Entfernung........25 m 
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Ablauf ...............30 Schuss - Programm 
30 Schuss Präzision ........................  (20 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (5 min./pro Serie incl. Nachladen) 
2. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (5 min./pro Serie incl. Nachladen) 

 
 
 
 
 

3.4 K4 Sportschießen mit historischen Waffen  

Kaliberklassen ..keine getrennte Wertung von Kaliberklassen 

Waffen ..............nach 2.1.7 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........dem Original entsprechen 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................200 

Entfernung........10 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (30 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
2 Serien á 5 Schuss.........................  (6 min./pro Serie inkl. Nachladen) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ...........  (6 min./pro Serie inkl. Nachladen) 

 
 
 
 
 
3.5 K4P Sportpistolen und Sportrevolver  

Kaliberklassen ..ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........Mikrometervisierung (Verstellbar), Leuchtpunktvisierung (keine Laservisierung), 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................300 

Entfernung........25 m 

Ablauf ...............30 Schuss - Programm 
30 Schuss Präzision ........................  (25 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (125 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 3 Serien á 5 Schuss ...........  (125 sek./pro Serie) 

 
Wird diese Disziplin mit Leuchtpunktvisierung geschossen wird sie getrennt gewertet und mit einem O gekennzeichnet. K4P-O 
 
 
3.6 K15 Sportpistole und Sportrevolver - Intervall 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis  2.1.4 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........Mikrometervisierung (Verstellbar), Leuchtpunktvisierung (keine Laservisierung)   

Scheiben ..........3 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................450 

Entfernung........15 m 

Wird diese Disziplin mit Leuchtpunktvisierung geschossen wird sie getrennt gewertet und mit einem O gekennzeichnet. K15-O 
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Regeln..............Nach jeder Serie ist die Waffe entladen, und geöffnet abzulegen. Die Waffe ist vor jeder Serie im Voran-
schlag 45 Grad abgesenkt. Beim Schießen auf die Duellscheiben ist die Scheibe für 7 Sekunden nicht 
sichtbar. Danach erscheint sie für 3 Sekunden. Der Schütze darf erst bei sichtbarer Scheibe die Waffe in 
Anschlag bringen um einen gezielten Schuss abzugeben. Nach der Abgabe des Schusses muss die 
Waffe wieder auf ca. 45° abgesehkt werden. Aus Sicherheitsgründen darf der Abzugsfinger erst zur un-
mittelbaren Schussabgabe in den Abzugsbügel gelegt werden.  

 
Ablauf………….1. Scheibe Präzision 15 Schuss (20 sek/pro Schuss) 

..............3 Serien á 5 Schuss stehend..........   (100 sek./pro Serie) 

2. Scheibe Zeitserie 15 Schuss (5 sek./pro Schuss) 

............3 Serien á 5 Schuss stehend ..........  (25 sek./pro Serie) 

3. Scheibe Duell 15 (pro Schuss 3 sek.) 

............3 Serien á 5 Schuss stehend 

 

 

 

 
3.7 K28 Präzisionsschießen - Mehrdistanz 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........Mikrometervisierung (Verstellbar), Leuchtpunktvisierung (keine Laservisierung)   

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................450 

Entfernung........10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 5 m 

Regeln…………Wegen der Positionswechsel muss, um ein sicheren Umgang mit den Schusswaffen zu gewährleisten, 
von jedem Schützen ein passendes Holster getragen werden. Die Waffen werden, wenn alle Schützen 
auf der jeweiligen Position sind, auf Kommandos vom Schießleiter durch den Schützen geholstert, gela-
den und geschossen. Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt. Aus Sicherheitsgrün-
den darf der Abzugsfinger erst zur unmittelbaren Schussabgabe in den Abzugsbügel gelegt werden.  

 Es dürfen nur entladene Waffen geholstert werden. 
 
 Nach der Übung wird unter Aufsicht und Kommando des Schießleiters die entladene Waffe aus dem 

Holster in das Transportbehältnis (Futteral oder Koffer) gelegt. 
 
Ablauf ...............45 Schuss - Programm 

1. Scheibe 
10 m - 10 Schuss ............................ (6 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (30 sek./pro Serie) 
15 m - 10 Schuss ............................ (6 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (30 sek./pro Serie) 

 
2. Scheibe 
20 m - 10 Schuss ............................ (8 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (40 sek./pro Serie) 
25 m - 10 Schuss ............................ (8 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (40 sek./pro Serie) 
5 m - 5 Schuss ............................... (4 sek./Schuss) 
............ 1 Serie á 5 Schuss ............. (20 sek./pro Serie) 

 
Wird diese Disziplin mit Leuchtpunktvisierung geschossen wird sie getrennt gewertet und mit einem O gekennzeichnet. 
K28-O 
 

 
3.8 K30 Dreistellungswettkampf - Mehrdistanz 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb  (keine Wadcutter-Munition) 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........Mikrometervisierung (Verstellbar), Leuchtpunktvisierung (keine Laservisierung)  

Scheiben ..........2 CDS - Symbolscheiben 

Anschlagart ......stehend, kniend, liegend, jeweils beidhändig 

Ringe ................50 
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Entfernung........5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 

Regeln Wegen der Positionswechsel muss, um ein sicheren Umgang mit den Schusswaffen zu gewährleisten, 
von jedem Schützen ein passendes Holster getragen werden. Die Waffen werden, wenn alle Schützen 
auf der jeweiligen Position sind, auf Kommandos vom Schießleiter durch den Schützen geholstert, gela-
den und geschossen. Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt. Aus Sicherheitsgrün-
den darf der Abzugsfinger erst zur unmittelbaren Schussabgabe in den Abzugsbügel gelegt werden.  

 Es dürfen nur entladene Waffen geholstert werden. 
 
 Bei der Liegendübung wird die Waffe auf Kommando des Schießleiters im Stehen geladen und gesi-

chert. Dann wird die Schießposition eingenommen. Erst wenn der Schütze liegt wird auf Kommando die 
Waffe entsichert. Beim Legen ist darauf zu Achten dass die Mündung der Waffe immer in Richtung Ku-
gelfan zeigt. 

 
 Nach der Übung wird unter Aufsicht und Kommando des Schießleiters die entladene Waffe aus dem 

Holster in das Transportbehältnis (Futteral oder Koffer) gelegt. 
 
Ablauf ...............50 Schuss - Programm 

1. Scheibe 
5 m - 10 Schuss ..............................  (2 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (10 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss stehend ..mO 
............ ............ 5 Schuss k-s ..........mO 
10 m - 10 Schuss (2 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (10 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss stehend ..mO 
............ ............ 5 Schuss k-s .......... kV 
15 m - 5 Schuss ..............................  (2 sek./Schuss) 
............ 1 Serien á 5 Schuss ........... (10 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss stehend .. kV 
2. Scheibe 
15 m - 5 Schuss ..............................  (3 sek./Schuss) 
............ 1 Serie á 5 Schuss ............. (15 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss k-s .......... gO 
20 m - 10 Schuss ............................ (3 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (15 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss stehend .. gO 
............ ............ 5 Schuss k-s .......... gO 
25 m - 10 Schuss ............................ (4 sek./Schuss) 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (20 sek./pro Serie) 
............ ............ 5 Schuss liegend.... gO 
............ ............ 5 Schuss liegend.... gO 

Wertung............1. Scheibe ....... 15 Treffer ............................mO = 15 Ringe 
............ 10 Treffer ............................ kV = 10 Ringe 
2. Scheibe ........ 25 Treffer ............... gO = 25 Ringe 

 
Wird diese Disziplin mit Leuchtpunktvisierung geschossen wird sie getrennt gewertet und mit einem O gekennzeichnet. K30-O 
 
Legende zur CDS Symbolscheibe: 
 
...................................... ........................ kV........ = kleines Viereck 
...................................... ........................ gO....... = großes Oval 
...................................... ........................ mO...... = mittleres Oval 
 
 
 
 
 
3.9 K6 Präzision für Einzellader Kurzwaffen 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb 

Waffen ..............nach 2.1.8 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen von 8 bis 14 Zoll 

Visierung ..........fest / Mikrometer / Zielfernrohr  

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................200 

Entfernung........25m 

Ablauf ...............20 Schuss Präzision 
1. Scheibe 
............2 Serien á 5 Schuss ........................ (5min./pro Serie inkl. Nachladen) 
2. Scheibe 
............2 Serien á 5 Schuss ........................ (5min./pro Serie inkl. Nachladen) 
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3.10 K7 Präzision für Pistole und Revolver Kaliber 4mm 

Diese Disziplin soll den Umstieg von Luftpistole zum Feuerwaffenschießen, speziell für Jugendliche (nach 
waffenrechtlichen Grundlagen), mit realistischen Waffen ermöglichen. Diese Disziplin eignet sich auch zum 
„Schnupperschießen“ für Familienmitglieder und Schießsportinteressenten. 
 
Kaliberklassen ..4 mm M20 / 4 mm lang 

Waffen ..............nach 2.1.10  

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........fest und Mikrometervisierung  

Scheiben ..........1 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................100 

Entfernung........10 m 

Ablauf ...............10 Schuss Präzision 
1. Scheibe ....... 2 Serien á 5 Schuss ........... (120 sec. /pro Serie) 

 
 
 
3.11 K60 Single-Action Revolver – Präzision I 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition und keine Schwarzpulverladungen) 

Waffen ..............nach 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........unverändert vom Original 

Abzugsgewicht..min. 1000 g 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......Stehend ein- oder beidhändig 

Ringe ................200 

Entfernung........25 m 

Regeln ..............Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt und entspannt. 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
1. Scheibe 
25 m - 10 Schuss 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (120 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
25 m - 10 Schuss 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (120 sek./pro Serie) 

 
 
 
3.12 K61 Single-Action Revolver – Präzision II 

Kaliberklassen ..ab .22 lfb. (keine Wadcutter-Munition und keine Schwarzpulverladungen) 

Waffen ..............nach 2.1.9 

Lauflänge..........Zulässige Lauflängen ab 3 Zoll 

Visierung ..........fest oder Mikrometervisierung  

Abzugsgewicht .min. 1000 g 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend, ein- oder beidhändig 

Ringe ................200 

Entfernung........25 m 

Regeln ..............Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt und entspannt. 

Ablauf ...............20 Schuss – Programm  
1. Scheibe 
25 m - 10 Schuss 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (120 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
25 m - 10 Schuss 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (120 sek./pro Serie) 
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Die Regeln für das Police Pistol 1,  PP1, Police Pistol 1 Optical Sight , Police Pistol 2, PP2, Police Pistol2   
(Service Pistol B) und NPA (Service Pistol B) entstammen den SHOOTING RULES & REGULATIONS der 
NATIONAL PISTOL ASSOCIATION, GB 

 
 
 
 
 
3.13 K80 Police Pistol 1, PP1  

Kaliberklassen ..ab Kaliber .38 Pistole oder Revolver 

Waffen ..............nach 2.1.1 bis 2.1.6 

Visierung ..........fest oder verstellbar 

Scheiben ..........CDS Ringscheibe 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................300 

Entfernung........25 m, 15 m, 10 m 

Regel………….. Beim Wechsel der Distanz ist die Waffe zu holstern. Vor dem holstern muss die Aufsicht den ungelade-
nen Zustand der Waffe feststellen. 
Die Waffen werden erst auf die Anweisung des Schießleiters geladen. Die Munition befindet sich in Ma-
gazinen oder Speed-Loadern in dafür vorgesehenen Befestigungen. 
Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt. 

 
Ablauf ...............30 Schuss Programm 

1. Scheibe 
25 m  - 12 Schuss ............................ (2 min.) 

Trefferaufnahme 
............2. Scheibe 
............15 m  - 2 Serien a 6 Schuss ............ (je 6 x 2 Sek. / 1 Schuss) 
Trefferaufnahme 
............3. Scheibe 
............10 m  - 6 Schuss ............................. (je 3 x 2 Sek./ 2 Schuss) 
Trefferaufnahme 

 
Probeschüsse .  
Probeschüsse dürfen nicht abgegeben werden.  

Ablauf ...............25 m: 12 Schuss in 2 Minuten (einschließlich eines eventuellen Nachladens)  
.........................15 m: 2 mal 6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 6-mal für 2 Sek. in denen jeweils ein Schuss 

abzugeben ist. Danach Nachladen und die zweite Serie a 6 Schuss abgeben.  
.........................10m.: 6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 3-mal für je 2 Sekunden in denen jeweils 2 Schuss 

abzugeben sind. 
 
Auswertung... ...Erzielen mehrere Schützen die gleiche Ringzahl, so entscheiden die Anzahl der getroffenen 10 über 

den Sieger. Ist dadurch auch kein Sieger zu ermitteln entscheiden die Anzahl der Treffer im in-
neren der Zehn. 

 
 
 
 
 
3.14 K81 Police Pistol 1 Optical Sight 

Kaliberklassen ..ab Kaliber .38 Pistole oder Revolver 

Waffen ..............nach  2.1.1 bis 2.1.6 

Visierung ..........Rotpunktzielgerät (kein Laser), ( z.B. Aimpoint, Doctor Sight, C-More u.s.w. ) 

Scheiben ..........CDS Ringscheibe 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................300 

Entfernung........25 m, 15 m, 10 m 

Regeln………… Beim Wechsel der Distanz ist die Waffe zu Holstern. Vor dem Holstern muss die Aufsicht den ungela-
denen Zustand der Waffe feststellen. 
Die Waffen werden erst auf die Anweisung des Schießleiters geladen. Die Munition befindet sich in Ma-
gazinen oder Speed-Loader in dafür vorgesehenen Befestigungen. 
Die Waffe ist vor jeder Serie im Voranschlag 45° abgesenkt. 
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Ablauf ...............30 Schuss Programm 
1. Scheibe 
25 m  - 12 Schuss ............................ (2 min.) 

Trefferaufnahme 
............2. Scheibe 
............15 m  - 2 Serien a 6 Schuss ............ (je 6x2 Sek./ 1 Schuss) 
Trefferaufnahme 
............3. Scheibe 
............10 m  - 6 Schuss .............................  (je 3x 2 Sek./ 2 Schuss) 
Trefferaufnahme 
 
Probeschüsse .  
Probeschüsse dürfen nicht abgegeben werden.  

Ablauf ...............25 m:  12 Schuss in 2 Minuten (einschließlich eines eventuellen Nachladens)  
15 m: ..2 mal 6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 6-mal für 2 Sek. in denen jeweils ein 

Schuss abzugeben ist. Danach Nachladen und die zweite Serie a 6 Schuss abgeben.  
10 m.: ..6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 3-mal für je 2 Sekunden in denen jeweils 2 

Schuss abzugeben sind. 
 
Auswertung... ...Erzielen mehrere Schützen die gleiche Ringzahl, so entscheiden die Anzahl der getroffenen 10 über 

den Sieger. Ist dadurch auch kein Sieger zu ermitteln entscheiden die Anzahl der Treffer im in-
neren der Zehn. 

 
 
 
3.15 K82 Police Pistol 2 (Service Pistol B NPA) 

Kaliberklassen ..ab Kaliber .38 Pistole oder Revolver 

Waffen ..............nach  2.1.1 bis 2.1.6 

Visierung ..........fest und verstellbar. 

Scheiben ..........CDS Ringscheibe 

Anschlagart ......stehend beidhändig 

Ringe ................240 

Entfernung........25 m, 20 m, 15 m, 10 m 

Regeln…………Beim Wechsel der Distanz ist die Waffe zu Holstern. Vor dem Holstern muss die Aufsicht den ungela-
denen Zustand der Waffe feststellen. 
Die Waffen werden erst auf die Anweisung des Schießleiters geladen. 
Die Waffe ist vor jeder Serie waagrecht zum Boden mit am Körper anliegenden Armen gehalten. Die 
Munition befindet sich in Magazinen oder Speed-Loader in dafür vorgesehenen Befestigungen. 

 
Ablauf ...............24 Schuss Programm 

Linke Scheibe 
25 m  - 1 Serie 6 Schuss..................  (15 Sekunden) 

Trefferaufnahme 
............Linke und rechte Scheibe je 3 Schuss 
............20 m  - 1 Serie 6 Schuss .................  (10 Sekunden) 
Trefferaufnahme 
............Rechte Scheibe 
............15 m  - 3 Serien a 2 Schuss ............ (3 sek./ 2 Schuss)                    
Trefferaufnahme 
............Linke und Rechte Scheibe 
............10 m  - 2 Serien a 3 Schuss ............ (6 sek./ 6 Schuss) 

 
Probeschüsse .  
Probeschüsse dürfen nicht abgegeben werden.  

Ablauf ...............25 m: 2 Schuss in 2 Minuten (einschließlich eines eventuellen Nachladens)  
15 m: 2 mal 6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 6-mal für 2 Sek. in denen jeweils ein Schuss 

abzugeben ist. Danach Nachladen und die zweite Serie a 6 Schuss abgeben.  
10 m.: 6 Schuss in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 3-mal für je 2 Sekunden in denen jeweils 2 

Schuss abzugeben sind. 
 
Auswertung... ...Erzielen mehrere Schützen die gleiche Ringzahl, so entscheiden die Anzahl der getroffenen 10 über 

den Sieger. Ist dadurch auch kein Sieger zu ermitteln entscheiden die Anzahl der Treffer im in-
neren der Zehn. 
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4 Langwaffenschießen 

4.1 Waffenarten 

 
4.1.1 Wertung 

Eine Disziplin, die mit optischer Zielhilfe geschossen wird, wird zusätzlich mit einem O für Optik gekenn-
zeichnet. 
 

4.1.2 Büchsen 

Zulässig sind Einzellader, Mehrlader (Repetierer) und Selbstlader in den jeweiligen Kalibergruppen  
wie unter  4.2.1. aufgeführt.  
Unterscheidung zwischen: 

DG Dienst - Gewehr 
o Gewehre, die bei Militär und Polizei verwendet werden oder wurden - sofern sie als Zivilwaffen 

zugelassen sind - und deren Nachbauten. 
o Änderungen der Serienproduktion sind unzulässig. 
o Als Visierung ist zugelassen: offene Visierung (Kimme und Korn), Zielfernrohre, opto-

elektronische Zielhilfsmittel 
o Magazinkapazität: mindestens 5 Patronen. 
o Der Nachweis der dienstlichen Verwendung ist vom Schützen zu erbringen. 

PG Präzisions-Gewehr 
o Gewehre mit beliebiger Schäftung incl. orthopädischer Formen. 
o Bei Mehrladern mit einer Magazinkapazität von mindestens 5 Patronen. 
o Visierung: Zielfernrohre, opto-elektronische Zielhilfsmittel und Diopter sind gleichgestellt. 

FG Freies Gewehr 
o Repetiergewehre (außer Dienst-, Unterhebelrepetier-, Matchgewehre) mit einer Magazinkapazi-

tät von mindestens 5 Patronen. 
o Als Visierung ist zugelassen: offene Visierung (Kimme und Korn), Zielfernrohre, opto- 

  elektronische Zielhilfsmittel 
UG Unterhebel - Repetiergewehr 

o Sind alle Unterhebel - Repetiergewehre mit der dem jeweiligen Modell entsprechenden Stan-
dardschäftung 

o Visierung: offene Visierung (Kimme und Korn)  
o Magazinkapazität mindestens 5 Schuss. 

EG Einzellader - Gewehr 
o Gewehre mit einer Lademöglichkeit von nur einer Patrone. 
o Schäftung in beliebiger Form. 
o Als Visierung ist zugelassen: offene Visierung (Kimme und Korn), Zielfernrohre, opto-

elektronische Zielhilfsmittel und Diopter. 
HG Historisches Gewehr 

o Die beschussrechtlichen Erfordernisse sind auch hier einzuhalten. 
o In Wettbewerben werden im Interesse sportlicher Fairness auf gleiche Ursprungszeiträume 

(Entwicklungszeiträume von Waffen bzw. Munition) geachtet. 
o Visierung: dem Original entsprechend. 

SL Selbstlade Gewehr 
o Halbautomatische Langwaffen 
o Schaft nicht verstellbar 
o Als Visierung ist zugelassen: offene Visierung (Kimme und Korn), Zielfernrohre, opto-

elektronische Zielhilfsmittel 
o Magazinkapazität maximal 10 Schuss 
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4.1.3 entfällt 

 
 

4.1.4 Flinten 

Zulässig sind Einzellader, Mehrlader (Repetierer) und Selbstlader. 
 
 

4.1.5 Luftdruckgewehre 

Luftdruckgewehre aller Kaliber sind zulässig, auch solche, deren Energieabgabe mehr als 7,5 Joule be-
trägt. Näheres regeln die jeweiligen Disziplinen. 
 
 

4.2 Kaliberklassen für Langwaffen 

 
4.2.1 Kaliber für Büchsen 

K-1 größer 9 mm bis .500 
K-2 größer 6,5 mm bis 8,99 mm 
K-3 Zentralfeuer ab 5,6 mm bis 6,5 mm 
K-4 alle Kurzwaffenpatronen mit Zentralfeuerzündung im Kaliber 9 mm (.355) - .45 (.454) 
K-5 Randfeuer 
K-6 Kurzpatrone 
K-10 Luftgewehr bis 7,5 Joule 
K-11 Luftgewehr über 7,5 Joule 
K-12 Zimmerstutzen 
 
Die Kombination von Waffen- und Kaliberklasse wird wie folgt gebildet: 
Ein Freies-Gewehr (FG) im Kal. .308 Win. (K-2) wird bezeichnet als FG1-K2  - Präzision Einzellader 
Ein Dienstgewehr (DG) im Kal. .223 Rem. (K-3) wird bezeichnet als DG2-K 3  - Präzision Repetiergewehr 
 
Kalibereinteilung 
Es können Fabrikpatronen und wiedergeladene Patronen verwendet werden. Wiedergeladene Patronen 
müssen in der Leistung dem jeweiligen Kaliber entsprechen. Patronen mit Schwarzpulverladung sind 
nicht zugelassen.  

 
 K-1 = größer 9 mm bis .500 z.B.: 9,3X64, .444 Marlin, .45-70, .458 WinMag, .50 BMG 
 K-2 = größer 6,5 mm bis 8,99 mm z.B.: 7 x 57 Mauser, 7,5 x 54 MAS, 7,5 x 55 Schweizer Ord., 
  .30-30 Win. .300 Savage, .300 WinMag, .308 Winchester, .30-06 Springfield, 7,62 x 54 R, 7,65 
  Argentinisch, .303 British, 8 x 57 IS  
 K-3 = Zentralfeuer ab 5,6 mm bis 6,5 mm z.B. .222 Remington, .223 Remington, .22-250 Reming
  ton, 6.5x55 
 K-4 = alle Kurzwaffenpatronen mit Zentralzündung im Kaliber 9 mm (.355) - .45 (.454) z.B.: 
  9x19, .38 Special, .357 Magnum, .44 Special, .44 Magnum,.44-40, Win., .45 Long Colt 
 K-5 = Randfeuer z.B.: .22 lfb, .22 Winchester Magnum 
 K-6 = Kurzpatronen z.B. .30 Carbine, 7,62 x 39 
 K-10 =- Luftgewehr bis 7,5 Joule  Diabolo oder Rundkugeln z.B. 4,5 mm, 5,5 mm bis 6,8 mm 
 K-11 = Luftgewehr über 7,5 Joule  Diabolo oder Rundkugeln z.B. 4,5 mm, 5,5 m bis 6,8 mm 
 K-12 = 4 mm M20, 4 mm lang, 4 mm kurz 
 

Die hier nicht aufgeführten Kaliber werden bei Bedarf entsprechend der jeweiligen Kaliberklasse zuge-
ordnet. 
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4.2.2 Entfernungen 

 Die Scheibenentfernungen sind im Sporthandbuch bei den jeweiligen Disziplinen festgelegt. 
 
 In den Kaliberklassen K-4 bis K-6 werden alle Disziplinen, sofern in dieser Sportordnung nicht anders 
 beschrieben, auf eine Distanz von 50 Metern auf die CDS - Ringscheibe geschossen. 
 Alle Unterhebel-Repetierbüchsen werden auf 50 m geschossen. 

 
 

4.2.3 Kaliber für Flinten 

Flintenlaufgeschosse und Schrotladungen bis maximal Cal. 12 
Differenziertere Angaben bei den Disziplinen. 

 
4.2.4 Visierungen 

 
 

Zugelassene Visierungen für Büchse und Flinte 
 

Offene Dienstvisierung   Originale offene Dienstvisierung entsprechend dem jeweiligen 
     Waffenmodell. Es sind auch in Seite u. Höhe verstellbare 
     Visiere bzw. Visiereinsätze zugelassen. 

Offene Visierung   Beliebige offene Visierung aus Kimme (auch Lochkimme) und 
     Korn, fest oder verstellbar. 
     Unter Lochkimme fallen auch einfache Diopter wie z.B. Lyman, 
     Williams oder die für die „Schwedenmauser“ verwendeten. 
     Matchdiopter sind nicht zugelassen. 

Diopter Visierung   besteht aus Match - Diopter und Korntunnel. 
     Hier sind feste oder verstellbare Ringkorne und verstellbare Iris 
     zugelassen. Im Diopter dürfen Farbfilter und eine 0,5 fache 
     Optik verwendet wird. 

Leuchtpunktvisier   Sogenannte „Dots“ ohne Vergrößerung. 
Zielfernrohre    Beliebige Vergrößerung, beliebiges Absehen. 

     Hier können auch „Dots“ mit Vergrößerung verwendet werden. 
  

Visierungen Sportflinten 
 

Flintenvisierung   besteht ausschließlich aus einem Korn an der Laufmündung 
Büchsenvisierung   besteht aus Kimme (auch Lochkimme), fest oder verstellbar, 

     und Korn. 
Leuchtpunktvisier   Sogenannte „Dots“ ohne Vergrößerung. 
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5   Disziplinen für Büchsen 

5.1 G1 Präzision - Einzelladergewehr (DG,FG,PG,HG,EG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1, K-2, K-3, K-5 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100 m 

.........................K-5 50 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (60 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (5 min./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (5 min./pro Serie) 

 
 
 
5.2 G2 Präzision – Repetiergewehr (DG,FG,PG,HG,UG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1 bis K-5 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS – Ringscheiben 

Anschlagart ......sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100 m 

K-4, K-5 ............  50 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (35 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175 sek./pro Serie) 

 
 
 
5.3 G3 Präzision – Selbstladegewehr (DG,FG,PG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1 bis K-6 

Scheiben ..........2 CDS - Ringscheiben 

Anschlagart ......sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100m 

.........................K-4, K-5, K-6 ... 50m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (35 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175 sek./pro Serie) 

 
 
 
5.4 G4 Präzision - Bullseye ( DG,EG,FG,PG,SL) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-2 und K-3 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........Biathlon-Scheibe Luftgewehr 10 m 

Anschlagart ......sitzend, Vorderschaft auf Unterstützung aufgelegt (z.B. Sandsack) 
.........................hintere Schaftauflage nicht zulässig. 

Punkte ..............200 

Entfernung........100 m 
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Waffen u. Visierung Es können alle Büchsen in den Kalibern 5,6 mm bis 9 mm eingesetzt werden. K2 und K3 
 
Visierung: ........Beliebige Zielhilfen, z.B. Diopter, Optik o.ä. 
.........................Probeschüsse sind erlaubt. 

 
Ablauf…………. Jeder Schütze hat innerhalb von 2 Minuten vor Beginn der eigentlichen Disziplin die Möglichkeit bis zu 3 

Probeschüsse auf die über der Meisterscheibe angebrachter Probeschussscheibe abzugeben. Die Zeit 
für die Probeschüsse wird an- und abgepfiffen. 
Danach werden innerhalb von 10 Minuten 10 Schuss auf die Meisterscheibe abgegeben. 
Die Zeit wird an- und nach 10 Minuten abgepfiffen. 
Jedes Symbol ist mit genau 2 Schuss zu beschießen. 

Wertung............Die Wertung erfolgt nur getrennt nach Kaliberklassen 
Kaliberklasse K 3 
Kaliberklasse K 2 
Name der Disziplin bei der Meldung G 4 
Beispiel für die Meldung: G4-K2  oder  G4-K3 

Treffer vollständig im inneren schwarzen Symbol  -   20 Punkte 
Treffer angerissen im inneren schwarzen Symbol  -  10 Punkte 
Restliche Treffer bis einschließlich des angerissenen  
äußeren Rings. ............ ...............................     5 Punkte 
Sind in einem Symbol mehr als 2 Schuss vorhanden, werden die besten Treffer in diesem Symbol bis 
auf 2 abgezogen 

 

 
5.5 G5 Mehrdistanz – Selbstladegewehr (DG, FG, SL) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-2, K-3, K-4, K-5 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........3 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......stehend 

Ringe ................300 

Entfernung........15m, 20m, 25m. 

Ablauf ...............30 Schuss – Programm 

1. Scheibe 15 m 
........................ 1 Serie á 10 Schuss ........... (60 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 20 m 
........................ 1 Serie á 10 Schuss ........... (60 sek./pro Serie) 
3. Scheibe 25 m 
........................ 1 Serie á 10 Schuss ........... (60 sek./pro Serie) 
 

Besonderheit: Aus Sicherheitsgründen wird die Übung jeweils nur von einem Schützen geschossen!  
 Der Schütze darf die in den Waffenständer gestellte Waffe nur nach Aufforderung des Schießleiters un-

ter Beachtung der Sicherheitsregeln (geöffneter Verschluss, Mündung nach oben gerichtet und den Ab-
zugsfinger außerhalb des Abzugsbügels) zur Startposition tragen. Nach Aufforderung des Schießleiters 
wird die Waffe (Mündung zeigt in den Kugelfang) geladen und gesichert. In der Startposition hält der 
Schütze die Waffe mit beiden Händen, der Schaft berührt den Beckenknochen und die Mündung zeigt in 
den Kugelfang. Danach wartet der Schütze auf das Startsignal. Nach Abgabe der Schüsse kontrolliert 
der Schießleiter das Patronenlager. Erst danach darf der Schütze die nächste Startposition einnehmen. 
Nach der letzten Übung darf nur nach Anweisung des Schießleiters die Waffe mit geöffnetem Ver-
schluss und ohne Magazin in den Waffenständer gebracht werden. Verstöße gegen diese Sicherheits-
regeln werden mit einer sofortigen Disqualifikation geahndet. 

 
 
 
5.6 G6 Präzision - Bullseye II (DG,EG,FG, (LG K11 K12)) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klasse K12  

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........Biathlon-Scheibe Luftgewehr 10 m 

Anschlagart ......sitzend aufgelegt 

Punkte ..............200 

Entfernung........25 m 

Ablauf ...............10 Schuss – Programm 

.........................10 Schuss Präzision..... Einzellade- und Repetierwaffen….( 10 Min.) 
 
Wertung............Treffer vollständig im inneren schwarzen Symbol  -  20 Punkte 

Treffer angerissen im inneren schwarzen Symbol   -  10 Punkte 
Restliche Treffer bis einschließlich des angerissenen  
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äußeren Rings. ............ ...............................    -  5 Punkte 
Sind in einem Symbol mehr als 2 Schuss vorhanden, werden die besten Treffer in diesem Symbol bis 
auf 2 abgezogen 

 
 
5.7 G20 Zeitserie – Einzelladergewehr (EG, HG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1 bis K-5 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100 m 
K-4, K-5 ............   50m 
 
Ablauf ...............20 Schuss - Programm 

20 Schuss Präzision ........................  (30 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (150 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (150 sek./pro Serie) 

 
 
 
5.8 G21 Zeitserie - Repetiergewehr (DG,FG, HG,PG,UG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1 bis K-5 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100 m 

.........................K-4, K-5 ........... 50m 

 
Ablauf ...............20 Schuss - Programm 

20 Schuss Präzision ........................  (20 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (100 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (100 sek./pro Serie) 

 
 
 
5.9 G22 Zeitserie - Selbstladegewehr (DG,FG,SL) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1 bis K-6 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........100 m 
K-4, K-5, K-6.....   50m 
 
Ablauf ...............20 Schuss - Programm 

20 Schuss Präzision ........................  (10 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ...........    (50 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ...........    (50 sek./pro Serie) 
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5.10 G30 Präzision – Einzelladergewehr (EG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1, K-2 und K-3 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend aufgelegt oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........300 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (50sek./Schuss) 

.........................1. Scheibe 
............  2Serien á 5 Schuss ........... (250sek./pro Serie) 

.........................2. Scheibe 
............  2Serien á 5 Schuss ........... (250 sek./pro Serie) 

 
 
 
 

 
5.11 G31 Präzision – Repetiergewehr (DG,FG, HG, PG) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1, K-2 und K-3 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend aufgelegt oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........300 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (45 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (225 sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (225 sek./pro Serie) 

 
 
 
5.12 G32 Präzision – Selbstladegewehr (DG,FG,SL) 

Kaliberklassen ..laut 4.2.1 die Klassen K-1, K-2 und K-3 

Visierung           beliebige offene Visierung, Zielfernrohr, Diopter 

Scheiben ..........2 CDS-Ringscheiben 

Anschlagart ......liegend aufgelegt oder sitzend aufgelegt 

Ringe ................200 

Entfernung........300 m 

Ablauf ...............20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision ........................  (35 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175sek./pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss ........... (175 sek./pro Serie) 
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6 Disziplinen für Flinten 

6.1 F1 Trap sportlich 

 
6.1.1 Waffen 

Alle Flinten einschließlich Selbstlade- und Repetierflinten bis max. Kal. 12. 
 

6.1.2 Serien 

Ein Durchgang beinhaltet 25 Wurfscheiben. 
 

6.1.3 Durchgänge 

- Vereins- und Landesmeisterschaften: 2 Durchgänge 
- Deutsche Meisterschaften:  3 Durchgänge 
 

6.1.4 Munition 

Patronen mit einer max. Bleivorlage von 24 g, wobei die Bedingungen auf der jeweiligen Schießanlage 
zu berücksichtigen sind. 
 

6.1.5 Anschlag 

Es ist der sportliche Voranschlag gestattet, wobei aber auch ein jagdlicher Anschlag möglich ist.  
 

6.1.6 Wertungsklassen 

Jugend, Damen und Herren 
 
 
 
6.2 F2 Skeet sportlich 

 
6.2.1 Waffen 

Alle Flinten einschließlich Selbstlade- und Repetierflinten bis max. Kal. 12. 
 
 

6.2.2 Serien 

Ein Durchgang beinhaltet 25 Wurfscheiben 
 
 
6.2.3 Durchgänge 

- Vereins- und Landesmeisterschaften:  2 Durchgänge 
- Deutsche Meisterschaften:   3 Durchgänge 
 
 

6.2.4 Munition 

Patronen mit einer max. Bleivorlage von 24 g, wobei die Bedingungen auf der jeweiligen Schießanlage 
zu berücksichtigen. 
 

6.2.5 Anschlag 

Skeet ist ausschließlich im sportlichen Anschlag zu schießen. 
Das Programm entspricht den internationalen Regeln. 
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6.2.6 Wertungsklassen 

Jugend, Damen und Herren  
 
 

6.2.7 Durchführungsordnung 

 
Sportlich Skeet 

 
Beim sportlichen Skeet wird eine Serie von 25 Wurfscheiben beschossen. Der Schütze darf dabei jeweils 
nur einen Schuss auf die Wurfscheibe abgegeben, wobei die Schrotladung maximal 24 g betragen darf. 
Auf den ersten beiden Positionen wird eine Wurfscheibe aus dem Hochhaus sowie eine Doublette be-
schossen. Auf den Positionen 3 bis 5 werden jeweils einzelne Wurfscheiben von beiden Maschinen so-
wie eine Doublette beschossen, auf den Positionen 6 und 7 sind es eine Wurfscheibe aus dem Nieder-
haus sowie eine Doublette und auf der 8. Position sind es zwei einzelne Wurfscheiben von beiden Ma-
schinen.  
Der Schütze ruft die Tauben ab; nach dem Abruf dürfen zwischen 1 und 3 Sekunden verstreichen, bevor 
die Wurfscheibe sichtbar ist (Timer).  
Im Wettkampf besteht die so genannte Rotte aus 6 Schützen. Bei Punktgleichheit wird ein Stechen ge-
schossen, bis ein Schütze eine Scheibe verfehlt.  

 
Sportlich Trap 

 
Trap oder Trapschießen ist seit 1900 eine olympische Disziplin. Dabei wird in Serien mit 24 g-Schrot auf 
weiße, gelbe, orange oder schwarze Wurfscheiben, Tauben genannt, geschossen. Die Stände, von de-
nen geschossen wird, liegen nebeneinander in einer Reihe fünfzehn Meter hinter der Wurfmaschine, die 
die Wurfscheiben, variabel im Abgangswinkel, vom Schützen weg wirft. Die Wurfscheiben erreichen eine 
Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Eine Serie besteht aus 25 Wurfscheiben. Dabei werden in einem 
Durchgang von jedem Stand aus je zwei Scheiben nach links und nach rechts sowie eine geradeaus 
geworfen. 
Die Teilnehmer absolvieren ihren Wettkampf in so genannten Rotten, bestehend aus je 6 Schützen. 
Mannschaften in Teamwettbewerben bestehen aus je drei Schützen.  
Beim "sportlichen Trap" werden die Scheiben vom Schützen vokal abgerufen; geschossen wird im Vor-
anschlag, das bedeutet, die Waffe ist beim Abruf bereits im Anschlag. Als Treffer wird gewertet, wenn die 
Schiedsrichter nach dem Schuss und während der Flugphase der Scheibe erkennen können, dass sich 
ein "sichtbares Stück" von der Scheibe löst.  
 
Am Schützen 

 
Der Schütze benutzt zur Abgabe seines Schrotschusses eine zugelassene Flinte.  
Bei den Disziplinen sind eine Brille sowie der Gehörschutz obligatorisch. 
 
Wurfscheibe 

 
Standard 

 
Gemäß Reglement des Internationalen Schießsport Verbandes (ISSF) hat sie in allen Disziplinen einen 
Durchmesser von 110 mm, eine Höhe von 25 mm und ein Gewicht von 105 g. Die Farbe der gewölbten 
Scheibe oder die Bemalung der Oberseite kann schwarz, weiß, gelb oder orange sein. In speziellen Fäl-
len, wie z.B. einem Halbfinale und Finale und/oder Fernsehübertragungen sind die Wurfscheiben mit 
Farbpulver versehen, so genannte Flash-Tauben, wodurch bei einem Treffer eine sichtbare Farbwolke in 
der Luft entsteht.  
In den Disziplinen Skeet und Trap sind die Abwurfwinkel und die Wurfweiten genormt.  
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Schießstand 
Skeet 

 
 
 

 
 

 
 

Skeet-Position 1 bis 8 
 
Eine Schießanlage für die Disziplin Skeet besteht aus zwei Wurfmaschinen 8 Positionen in der sportli-
chen Disziplin, von denen die Schützen die Wurfscheiben beschießen. Die Positionen 1 bis 7 bilden da-
bei in einem Halbkreis um die beiden Maschinen, die Position 8 befindet sich in der Mitte zwischen den 
beiden Maschinen (siehe Abbildung).  
Die Maschinen befinden sich üblicherweise in kleinen Häusern, wobei die aus der Sicht des Schützen 
linke Maschine etwa vier Meter über dem Boden installiert ist, die rechte ca. einen Meter. Deshalb trägt 
die linke Maschine auch die Bezeichnung Hochhaus (früher auch Pull) und die rechte Niederhaus 
(Mark).  
 
Trap 
 
Es befinden sich die 5 Positionen der Schützen nebeneinander in einem Abstand von 15 Metern hinter 
dem Bunker. Jedem Stand sind dabei 3 Wurfmaschinen zugeordnet, weshalb die Anlagen häufig auch 
als 15-Maschinen-Stand, 15-Maschinen- oder Olympischer Graben bezeichnet werden.  
In der Regel verfügen die Anlagen über akustische Abrufsysteme.  
 
Wettkampfdurchführung 
 
Fertighaltung 
 
Bis zum Erscheinen der Wurfscheibe (Wurfscheiben) steht der Schütze mit beiden Füßen innerhalb des 
Schützenstandes in Bereitschaft. Er hält seine Flinte mit beiden Händen so, dass der Schaft seinen Kör-
per 
und das untere Schaftende in Höhe des Beckenknochens die Schießkleidung direkt berührt.  
 
Abruf der Scheibe(n) 
 
Ist der Schütze schussbereit, ruft er laut und deutlich die Wurfscheibe oder die Doublette ab. 
 
Schießordnung 
 
Jeder Schütze in der Rotte schießt, beginnend auf Station 1, in der vorgeschriebenen Reihenfolge, bevor 
er von Station 1 zu Station 2 usw. bis zu Station 8 wechselt.  
 
Anmerkung zu Station 8: 
Auf Station 8 wartet jeder Teilnehmer der Rotte in der vorgegebenen Reihenfolge der Schützen hinter 
dem Schießleiter auf einer gedachten Linie, die von Station 4 nach Station 8 führt. 
Der erste Schütze nimmt auf Station 8 seine Fertighaltung ein, lädt eine Patrone und schießt zuerst auf 
die Wurfscheibe aus dem Hochhaus; dann indem er sich im Uhrzeigersinn dreht (in Richtung des Wurf-
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scheibenkreuzungspunktes) nimmt er seine Fertighaltung für das Niederhaus ein und schießt nach er-
neutem Laden einer Patrone auf die Niederhaus-Wurfscheibe. Danach verlässt er die Station und begibt 
sich hinter die noch wartenden Schützen. Diese Reihenfolge ist für alle Schützen gleich. 
 
Wechseln der Station 
 
Es ist dem Schützen nicht gestattet, seine Station zu betreten, bevor er an der Reihe ist, d.h. bevor der 
Schießleiter Anweisung zum Schießen gegeben hat und ehe sein Vorgänger das Schießen beendet und 
die Station verlassen hat. Erst nachdem alle Schützen einer Rotte auf alle Wurfscheiben geschossen 
haben, darf zur nächsten Station gewechselt werden. 
 
Laden 
 
Auf Station 1, 2, 6, 8 darf nur eine (1) Patrone geladen werden, um auf die Einzelwurfscheibe aus dem 
Hoch- oder Niederhaus zu schießen. 
 
Auf den Ständen 3, 4, 5 müssen zwei (2) Patronen für die Einzelwurfscheiben geladen und zwei (2) Pat-
ronen für die Doubletten auf Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geladen werden. 
 
Auf Station 8 darf nur eine Patrone geladen werden, um auf die Wurfscheibe zu schießen, die vom 
Hochhaus kommt. Nachdem diese Wurfscheibe beschossen wurde, darf eine weitere Patrone für die 
Wurfscheibe vom Niederhaus geladen werden. 
 
Hat der Schütze beim Einzelschuss-Schießen seine Flinte mit zwei Patronen geladen, so darf er nach 
dem ersten Einzelschuss die Flinte nicht öffnen. Sollte er versehentlich oder absichtlich die Flinte öffnen, 
so erhält er, jeweils innerhalb einer Serie von 25 Wurfscheiben, beim ersten Mal eine Verwarnung. Jede 
Wiederholung wird als FEHLER gewertet. 
Im Falle einer NO BIRD - Entscheidung darf der Schütze die Flinte öffnen und sich neu einrichten 
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6.3 Scheibendisziplinen F5, F6, F7, F8  

 
 Flinten mit optischen Visieren werden getrennt in der jeweiligen Disziplin gewertet. 
 

Kaliberklassen ..Kal. 12, nur Flintenlaufgeschosse 

Visierung           beliebige offene Visierung oder Leuchtpunktvisier 

Scheiben ..........50m - 2 CDS – Symbolscheiben  / 25m - 4 CDS - Symbolscheiben 

Anschlagart ......stehend 

Ringe ................20 

Entfernung........50m Ziel: gO – ( großes Oval )  25m  Ziel: kO – ( kleines Oval ) 
 
 
 
Ablauf 50m ......20 Schuss - Programm 

20 Schuss Präzision (30 sek./pro Schuss) 
1. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 

Ablauf 25m ......20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision (30 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
............ 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
2. Scheibe 
............ 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
3. Scheibe 
............ 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie)) 
4. Scheibe 
............ 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 

 
 
 
6.3.1 F 5 Standard - Repetierflinte 12/70 und kürzer 

 
 
6.3.2 F 6 Magnum - Repetierflinte 12/76 und länger 

 
 
6.3.3 F 7 Standard - Selbstladeflinte 12/70 und kürzer 

 
 
6.3.4 F 8 Magnum - Selbstladeflinte 12/76 und länger 
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7  Disziplinen für Luftdruckgewehre  

7.1 Besonderheiten 

Für das Schießen mit Luftdrucklangwaffen gelten folgende Kaliber- und Energiewerte: 
 
Zugelassene Kaliber   -   4,5mm bis 6,8 mm 
Zugelassene Energien / ’Kaliberklassen’   -    K-10 bis 7,5 Joule 
             -    K-11 über 7,5 Joule 
 
Alle Arten von Luftdruckwaffen (Einzellader, Repetierer und Selbstlader) sind zulässig. 

 Als Visierung wird zugelassen: Feste- (Kimme und Korn) Mikrometer- (verstellbares Kimmenblatt), 
 Diopter und Zielfernrohre sowie Leuchtpunktvisiere. 
 

Sind die Waffen mit einem Zielfernrohr oder einem Diopter versehen, ist die Disziplin jeweils mit einer Zu-
satzbezeichnung zu versehen und jeweils getrennt zu werten. 
 
Hier wird ein O für Optik angehängt. 
 
Als Geschosse zulässig sind alle handelsüblichen Geschosse, die nicht konstruktiv dazu bestimmt wurden 
beim Auftreffen auf ein Ziel zu zerplatzen und eine Flüssigkeit freizusetzen. 
 
Zielscheiben Distanz 
UIT- Luftpistolenscheibe 10m 
UIT- Luftpistolenscheibe 25 m nur K-11 

 
 
 
7.2 LG10 Luftgewehr Präzision 

 
Die LG10 ist eine Präzisionsübung auf 10 m Entfernung. Sie soll Anfängern zum Erlernen der Waffen-
handhabung, der Abzugs- und Visierkontrolle und des Zeitgefühls dienen. 
Diese Übung eignet sich hervorragend dafür, den Schießsportanfänger und Senioren an die anspruchsvol-
len Schießsportübungen des CDS heranzuführen.  
 
Kaliberklassen ..........laut 4.2.1 die Klassen K-10 

Visierung                    Feste-, Mikrometer-, Diopter und Zielfernrohre sowie Leuchtpunktvisiere. 

Scheiben....... ...........2 ISSF - Luftpistolenscheiben 

Anschlagart ... ...........stehend 

Ringe ........ ...........200 

Entfernung .... ...........10 m 

Ablauf............ ……… 20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision (30 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
..........2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
2. Scheibe 
..........2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
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7.3 LG25 Luftgewehr Präzision 

 
Die LG25 ist eine Präzisionsübung auf 25m Entfernung.  
 
Kaliberklassen ..........laut 4.2.1 die Klassen K-11 

Visierung                    Feste-, Mikrometer-, Diopter und Zielfernrohre sowie Leuchtpunktvisiere. 

Scheiben....... ...........2 ISSF - Luftpistolenscheiben 

Anschlagart ... ...........stehend 

Ringe ........ ...........200 

Entfernung .... ...........25 m 

Ablauf............ ……….20 Schuss - Programm 
20 Schuss Präzision (30 sek./Schuss) 
1. Scheibe 
..........2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
2. Scheibe 
..........2 Serien á 5 Schuss (2 ½  min./ pro Serie) 
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8    Disziplinen Schwarzpulverwaffen 

8.1 Allgemeines 

 
Für die Belange der Schwarzpulverschützen wird ein Sportdirektor Schwarzpulver eingesetzt. 

 
Es dürfen nur Personen mit losem Pulver umgehen, die über eine gültige Erlaubnis nach § 27 des 
Sprengstoffgesetzes verfügen, bzw. aufgrund anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen auf einer be-
hördlich genehmigten und zugelassenen Schießstätte mit losem Pulver umgehen dürfen (z.B. ausländi-
sche Gastschützen, die in Ihrem Heimatland einer schießsportlichen Vereinigung angehören und zusätz-
lich eine schriftliche Einladung zur betreffenden schießsportlichen Veranstaltung vorweisen können!). 

 
Der betreffende Schütze muss über die  erforderlichen Erlaubnispapiere verfügen. Die Wettkampfleitung 
hat dies bei jedem  Wettkampfteilnehmer vor Wettkampfbeginn zu überprüfen. Hierzu ist bei Inhabern ei-
ner Erlaubnis nach §27 der gültige Sprengstofferlaubnisschein und für die Waffen entweder die entspre-
chende Waffenbesitzkarte oder ein anderweitig waffenrechtlich zulässiger Nachweis des zulässigen Be-
sitzes vorzulegen.  

 
Die Bandagierung bzw. Stützung von Körpergelenken jeglicher Art ist nicht zulässig. Handschuhe sind 
erlaubt, sofern diese keine stützende Funktion in Hinblick auf das Handgelenk ausüben und  mindestens 
der komplette Abzugsfinger frei ist.  

 
Die Waffen sind nur vom Schützen selbst zu laden.   

 
Der Ladevorgang darf erst nach Wettkampfbeginn begonnen werden. 

 
Unter Ölschuss versteht man das Abfeuern einer geladenen Waffe, in Richtung Kugelfang, um damit 
mögliche Ölreste in Zündkanal und Lauf zu beseitigen. 
Das Nachfetten der Revolvertrommel bei Perkussionsrevolvern ist erlaubt, wenn dazu ein besonderes 
Werkzeug verwendet wird und die Waffe dabei auf den Kugelfang gerichtet bleibt. Der Revolver darf kei-
nesfalls nach oben gehalten werden oder mit den Fingern nachgefettet werden. 
Waffen für Einheitsmetallpatronen werden grundsätzlich vor dem Schützen in Richtung Kugelfang gela-
den. Perkussionsrevolver werden auf einer geeigneten Ablage hinter dem Schützen geladen. Dabei darf 
die Trommel ausgebaut und ein Trommellader verwendet werden. Die Zündhütchen werden vor dem 
Schützen mit der Waffe in Richtung Kugelfang aufgebracht. 
 
Für das Laden von Perkussionsrevolvern muss die Ladung für jeden Schuss einzeln abgepackt auf den 
Schießstand gebracht werden. Ein Laden direkt aus einer Pulverflasche ist nicht zulässig.  

 
 
8.2 Schießen mit Schwarzpulverwaffen 

 
Als Schwarzpulverwaffen zählen alle Waffen, die als Treibmittel Schwarzpulver verwenden. Dabei wird 
unterschieden zwischen Patronenwaffen und Waffen, in die das Pulver in loser Form eingebracht wird.  
 
Als Perkussionswaffen gelten alle Waffen, bei denen die lose eingebrachte Treibladung durch den direk-
ten oder indirekten Schlag eines Schlaghahns auf ein separates Zündmittel gezündet wird. 
 
Ein Nachbau ist die Reproduktion einer antiken Originalwaffe in originalem Stil von Visierung, Schloss, 
Abzug, Schäftung und Lauf. Der Nachweis der Originaltreue obliegt dem Schützen. Abweichungen sind 
erlaubt, soweit sie dazu dienen, Fälschungen zu verhindern. 
 
Optische Visierungen sind nicht gestattet. Ausnahme: Diopter in den dafür vorgesehenen Disziplinen  
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8.2.1 Anzeigen der Schüsse 
 

Schussbeobachtung durch den Schützen selbst ist gestattet. Dabei dürfen vom Schützen auch Fernglä-
ser und Spektive benutzt werden. 

 
8.2.2 Bewertung der Schüsse 
 

Gewertet werden die 10 besten Scheibentreffer bei denen mehr als  50 % des Kaliberdurchmessers in-
nerhalb des dann zu wertenden Ringes liegt.  

 
8.2.3 Anschlagarten 
 

Kurzwaffe    (25 m):     stehend freihändig, Anschlag einhändig 
Langwaffe   (50 m):    stehend freihändig, Waffe in beiden Händen, kein Gewehrriemen! 
Langwaffe (100 m):    Anschlag stehend od. liegend, freihändig, Waffe in beiden Händen, Gewehr-

riemen erlaubt 
Langwaffe(>100m):  Der Anschlag darf beliebige gewählt werden, sofern sie einer der nachfolgend 

beschriebenen Anschlagsarten entspricht 
Sitzend/Stehend: Waffe in beiden Händen, Waffe darf auf einbeinigem Ziel-
stock aufgelegt werden!   
Liegend: Waffe in beiden Händen, Handrückenstütze zulässig! Waffe, Handge-
lenk und Unterarm dürfen die Stütze nicht berühren 

 
 
8.2.4 Erleichterung für Körperbehinderte 
 

Die Verwendung eines Rollstuhles ist erlaubt. Im Einzelfall entscheidet die Wettkampfleitung über die Zu-
lassung von weiteren Hilfsmitteln bzw. der Behinderung entgegenwirkenden Erleichterungen. Wenn es 
die Art der Behinderung einem Schützen unmöglich macht, die Waffe selbst zu laden, so kann er sie von 
einem Helfer, der dazu berechtigt ist, laden lassen.  

 
8.2.5 Beschießen einer falschen Scheibe 
 

Wenn ein Schütze ein Schussloch auf seiner Scheibe nicht anerkennen will, hat er dies unverzüglich der 
Standaufsicht zu melden. 
Wenn die Standaufsicht bestätigt, dass der Schütze den fraglichen Schuss nicht geschossen hat, wird 
dies vermerkt und der Schuss wird annulliert. 
 
Wenn die Standaufsicht nicht zweifelsfrei bestätigen kann, dass der Schütze den fraglichen Schuss nicht 
abgegeben hat, wird der Schuss ihm zugeschrieben und auch für ihn gewertet. 
Hat der Schütze nach Ende des Wettkampfes mehr als 13 Schuss auf seiner Scheibe, so wird je Mehr-
schuss der jeweils beste Treffer vom Ergebnis abgezogen. 

 
8.2.6 Bekleidung 
 

Zulässige Kleidung ist Straßen- oder Traditionskleidung. Beim Vorderladerschießen müssen Brillen mit 
Seitenschutz getragen werden. Die Verwendung von Irisblenden an der Brille ist gestattet.  
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8.3 WAFFEN 

 
Die Art der Waffen wird unterschieden zwischen Waffen für loses Pulver und Waffen für Patronenmuniti-
on.  
Für alle Waffen gilt, dass deren Modell vor dem 31.12.1900 entwickelt worden sein muss und dass die 
Waffe für Munition eingerichtet ist, die ursprünglich für das Treibladungsmittel Schwarzpulver vorgese-
hen war.  Nachbauten (Repliken) dieser Waffen sind zulässig. 
Das Abzugsgewicht ist beliebig. Der Abzug darf sich jedoch nicht durch sein Eigengewicht oder durch 
eine Erschütterung auslösen. 
Stecher dürfen verwendet werden, wenn solche Stecher bei der Originalwaffe vorhanden waren.  
 
Waffen, die nur in eingestochenem Zustand gespannt werden können und keine funktionsfähige Sicher-
heitsraste haben, sind bei Wettkämpfen nicht zugelassen. 
 
Auf jeder Waffe müssen gültige Beschusszeichen nach behördlicher Vorschrift angebracht sein. 
 

 
8.4 Ladung 

 
Die Ladung darf nur aus Schwarzpulver oder Schwarzpulverersatzmittel als Treibladung, einem oder 
mehreren Verdämmungsmitteln und einem Geschoß bestehen. Die Ladung darf auch in einer Papierpat-
rone zusammengefasst sein. 
Nitropulver als Treibladungsmittel sind nicht  zulässig. Dies gilt insbesondere für Metallpatronen. 
Es sind nur Bleigeschosse zugelassen, die aber beschichtet sein können. Nur wenn auf dem Schieß-
stand keine Bleigeschosse verwendet werden dürfen, können alternativ andere Geschosse verladen 
werden. In diesen Fällen müssen die zugelassenen Geschosse in der Ausschreibung benannte werden. 

 
8.5 Kaliberklassen für Schwarzpulverwaffen 

Bei Wettkämpfen mit Schwarzpulverwaffen wird grundsätzlich nicht zwischen verschiedenen Kaliber-
klassen unterschieden. Es gelten allerdings für Langwaffen und Kurzwaffen jeweils unterschiedliche 
Mindestkaliber: 
Langwaffen: Mindestens Kaliber 6,5 mm 
Kurzwaffen: Mindestens Kaliber 7,5 mm 
In den Disziplinen für Metalleinheitspatrone darf nur solche Munition verwendet werden, die Ursprünglich 
für das Treibladungsmittel Schwarzpulver entwickelt wurde. Munition, die ursprünglich für rauchloses 
Pulver entwickelt wurde, darf nicht verwendet werden! (Beispiel: .38 Special ist erlaubt, .357 Magnum ist 
nicht erlaubt). 

 
8.6 Standaufsicht 

 
Die Bestimmungen der Regeln 1.4.2 sind zu beachten. 
 
Zusätzlich gilt: Die Standaufsicht muss Inhaber einer gültigen Erlaubnis nach § 27 SprengG sein. 
 
Die Standaufsicht ist verpflichtet, Schützen, die beim Laden oder bei der Beseitigung von Störungen 
nicht die nötige Sorgfalt walten lassen, des Standes zu verweisen. Damit verfallen die Startberechtigung 
und das bis daher erzielte Ergebnis dieses Wettbewerbs. 
 

 
8.7  Ausrüstung des Schützen 

 
Zur Ausrüstung des Schützen gehören neben der Waffe, der Schutzbrille und ggf. dem Fernglas noch fol-
gende Gegenstände: 
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Für die Disziplinen die den Umgang mit losem Pulver erfordern ist das Pulver vor dem Betreten des 
Schießstands in geeigneten Behältern zu portionieren und nur fertig abgefüllt auf den Stand zu bringen.  
Verdämmungsmittel, Geschosse und Fett können in beliebigen Behältern zum Stand gebracht werden. 
Zündhütchen sind stets in verschließbaren, gekennzeichneten Behältern zum Stand zu bringen. Sie dür-
fen nicht in einem Behälter zusammen mit dem Pulver aufbewahrt werden.  
 
Um eine Störung während des Schießens beheben zu können, hat der Schütze alle notwendigen Werk-
zeuge mitzubringen. Art und Anzahl der Werkzeuge richtet sich nach der Art der Waffe. Es ist nicht gestat-
tet, sich während des Wettkampfes von einem anderen Schützen Werkzeuge auszuleihen oder sich zurei-
chen zu lassen. Das gilt auch für Reinigungsmittel. 
 

 
8.8 Signale für Wettkampf Schwarzpulver 

 
Die Standaufsicht oder die Wettkampfleitung gibt Signale für den Wettkampf mit  
einer Pfeife: 
 Feuereröffnung (Wettkampfbeginn): 2 kurze Pfiffe 
 Unterbrechung:             mehrere rasche, kurze Pfiffe  
 Feuereinstellung ( Wettkampf ende ): 1 langer Pfiff 
 
 
Die Standaufsicht oder die Wettkampfleitung gibt Signale für den Wettkampf  
ohne Pfeife: 
 Feuereröffnung (Wettkampfbeginn): “Feuer Frei“ 
 Unterbrechung:              „Feuer einstellen“  

Feuereinstellung (Wettkämpfende):        „Wettkampf beenden –  
     Feuer einstellen!   

 
 
8.9 Schießstände 

 
Bei Bau und Einrichtungen von Schießständen sind die behördlichen Vorschriften zu beachten. 
 
Die Richtlinien für die Einrichtung und Abnahme von Schießstandanlagen enthalten die ausführlichen 
Angaben und Beschaffenheit, Zweckmäßigkeit und Sicherheit von Schießständen aller Art für das Sport-
schießen. 
 
Zwischen den Schützenständen sollen Seitenblenden angebracht werden. 
 

 
8.10 Scheiben 
 

Kurzwaffen:  Internationale ISSF – Scheiben Kurzwaffe 
Langwaffen: Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 50m 

Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 100m 
Internationale ISSF – Scheiben Langwaffe 300m 

 
 
8.11 Schusszahlen bei Meisterschaften 

 
Bei den Meisterschaften werden in allen Wettbewerben 13 Schuss abgegeben. Davon werden die drei 
schlechtesten gestrichen. 
Maximale Ringzahl 100 
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Eine Ausnahme bilden Kombinationswettkämpfe, bei denen zwei Serien a 13 Schuss abgegeben wer-
den. Die maximale Ringzahl beträgt dabei 200. 
 
Die Schusszahl je Scheibe regelt der Veranstalter. 
 
Bei den Perkussionsdisziplinen können während der Wettkampfzeit vor dem ersten Wertungsschuss ei-
ne beliebige Anzahl von Ölschüssen in den Kugelfang abgegeben werden. Nach dem ersten Wertungs-
schuss auf der Scheibe zählt jeder weitere abgegebene Schuss als Wertungsschuss. 
 
Bei den Patronendisziplinen zählt jeder in der Wettkampfzeit abgegebene Schuss als Wertungsschuss. 

 
8.12 Wettkampfzeit 

 
Die Wettkampfzeit beträgt in allen Wettbewerben einschließlich Laden  40 Minuten. 
 
Werden während des Wettkampfes Scheiben gewechselt, so zählt die dabei benötige Zeit nicht als 
Wettkampfzeit 
 
Eine Vorbereitungszeit ist nicht vorgesehen. 
 

8.13 Durchführung von Wettkämpfen und Sicherheitsbestimmungen 

Waffen dürfen vor dem Signal „Feuer frei“ nicht geladen werden. Das Abschlagen des Hahns ist erst 
nach dem Signal „Feuer frei“ zulässig. Bei dem Kommando „Feuer einstellen “ darf auf keinen Fall 
mehr ein Schuss abgegeben werden, den nachfolgenden Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.   
Nach dem Kommando „ Wettkampf beendet – Feuer einstellen“  hat der Schütze das Schießen sofort 
einzustellen und mit der Meldung „Sicherheit“ anzuzeigen, dass an seiner Waffe die Sicherheit herge-
stellt, und die Waffe vollständig entladen ist. Dabei ist jeder Schütze für die Entladung seiner Waffe so-
wie die Richtigkeit seiner Meldung voll verantwortlich. Schützen, die nach dem Kommando “Feuer ein-
stellen!“ oder “Wettkampf beendet – Feuer einstellen“  noch einen Schuss abgeben, sind zu disqualifi-
zieren und vom laufenden  Wettkampf  auszuschließen. Der Schütze muss den Wettkampf in der vorge-
gebenen Wettkampfzeit beenden und ggf. in dieser Zeit die Waffe durch Abschießen aller Ladungen o-
der das Entfernen aller Patronen aus der Waffe  vollständig  entladen  haben, ansonsten erfolgt die voll-
ständige Entladung nach Weisung der Aufsicht mit der Konsequenz der Disqualifikation in dieser  Diszip-
lin. Am laufenden Wettkampf kann jedoch in anderen Disziplinen weiter teilgenommen werden.   

 
Anschlagübungen:  

 
Anschlagübungen sind nur in Richtung Kugelfang mit vollständig entladener Waffe zulässig. In der Waffe 
darf sich weder Treibladungsmittel, eine Patrone, ein Geschoss, ein sonstiges Munitionsteil oder Zünd-
mittel befinden. 
 
Ladevorgang: 
 
1  Die Waffe muss vom Schützen selbst geladen werden. (Ausnahme: dies ist ihm durch eine körperli-

che Behinderung nicht möglich) Bei einer Störung an der Waffe muss der Schütze die Störung selbst 
beseitigen. Gelingt dies nicht, so darf er mit  Genehmigung des Schießleiters den Wettkampf abbre-
chen und zu einem vom Schießleiter zu bestimmenden Zeitpunkt die  fehlenden Schüsse, auch mit 
einer anderen Waffe, nachholen. Zeit je Schuss 2,5 Minuten. Für jede Unterbrechung werden vom 
Ergebnis des Wettkampfes zwei Ringe abgezogen. 
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2 Die geladene Waffe darf nicht mehr aus der Hand gelegt werden.  
 
3 Eine Waffe gilt als geladen, wenn die Kammer mit Pulver gefüllt ist oder sich eine Patrone im Magazin 

oder Patronenlager befindet. 
 
4 Bei Perkussionswaffen dürfen die  Zündhütchen erst kurz vor dem Schiessen, wenn der Schütze in 

Schussrichtung steht, vom Schützen selbst aufgebracht werden. 
 
5 Wenn aus irgendeinem Grund nicht sofort geschossen werden kann, sind bei Perkussionswaffen die 

Zündhütchen zu entfernen. Die Standaufsicht ist berechtigt, das Entfernen der Zündhütchen oder das 
Entladen der Waffe anzuordnen. Das Entladen geschieht bei Perkussionswaffen durch Abschießen al-
ler Ladungen auf den Kugelfang, bei Patronenwaffen durch das Entfernen aller Patronen aus der Waf-
fe. 

 
6 Bei Perkussionswaffen müssen alle Ladevorgänge ausschließlich auf einer geeigneten Ablagefläche 

hinter dem Schützen vorgenommen werden.  
 
7 Patronenwaffen sind vor dem Schützen zu laden.  
 
8 Patronenwaffen und Waffen bei denen das Treibladungsmittel offen in Trommel oder Lauf eingefüllt 

wird, dürfen nicht zeitgleich am selben Stand geschossen werden.  
 
9 Evtl. an den Waffen vorhandene Sicherungen dürfen erst unmittelbar vor Beginn des Schießens entsi-

chert werden, wenn die Waffe bereits in Richtung Kugelfang zeigt.  
 
10 Der Hahn darf erst nach Aufbringen des Zündmittels und erst unmittelbar vor Schussabgabe in 

die Feuerrast gespannt werden. Dabei muss der Lauf bereits in Richtung des Kugelfangs zeigen.  
 
11 Als Ladewerkzeug sind nur Geräte zulässig, die aufgrund Ihrer Materialbeschaffenheit die Gefahr einer 

unbeabsichtigten Zündung des Schwarzpulvers ausschließen.  Materialien, welche die Gefahr von 
Funkenschlag (z.B. Eisen!) beinhalten, sind streng verboten.   

 
12 Sofern Schwarzpulverwaffen über eine Laderast verfügen, ist der Hahn beim Ladevorgang in diese 

Stellung zu bringen.  
 
13 Bei Perkussionsrevolvern ist beim Laden der Trommel zwischen Pulver und Geschoss ein Trennmittel 

einzubringen. Zugelassen hierzu sind nur geeignete Trennmittel z.B. Filz, Grieß usw.  Gepresste La-
dungen sind nicht zulässig. 

 
14 Revolvertrommeln dürfen in ausgebautem Zustand geladen werden. Die Verwendung von externen 

Präzisionsladegeräten ist zulässig, ebenso die Verwendung von Trommelladegeräten – sowohl für 
Pulver als auch für das Trennmittel Weizen- bzw. Maisgrieß usw. Bei Perkussionsrevolvern muss vor 
dem Geschoss ein Abdichtmittel geladen werden, um ein gleichzeitiges Zünden anderer Kammern zu 
vermeiden. Zündhütchen dürfen auch vor dem Einbau der Trommel gesetzt werden, dabei hat sowohl 
beim Setzen der Zündhütchen als auch beim Einbau die Trommel stets in Richtung Kugelfang zu zei-
gen.  

 
15 Für Perkussionsrevolver gilt: Das Aufbringen der Zündhütchen auf die Pistons und der Einbau der 

Trommel, erfolgt immer am Schützenstand mit dem Lauf in Richtung Kugelfang. Nach dem Aufbringen 
/ Einbau, muss der Hahn vorsichtig vollständig entspannt und dabei in die dafür vorgesehen Ruherast 
gebracht und in der dafür vorgesehenen Ruherast auf der Trommel abgelegt werden.  

 
16 Sofern ein Perkussionsrevolver über keine Ruherast verfügt, in welcher der Hahn auf der Trommel in 

einer extra dafür vorgesehenen Nut sicher und entspannt vor einem ersten Spannen abgelegt  werden 
kann, muss pro Trommelbefüllung eine Kammer der Trommel leer bleiben, damit dann auf dieser lee-
ren Kammer der Hahn vor einem ersten Spannen in der Ausgangsposition sicher abgelegt werden 
kann.  Auf das Piston dieser leeren Kammer darf kein Zündhütchen aufgesetzt werden.   

 
 
Sonstiges: 
 
17 Die Laderast muss den Hahn blockieren, so dass er sich nicht mehr durch ein Betätigen des Abzugs 

abschlagen lässt. Ist der Hahn in der Ladrast, muss sich die Trommel frei drehen. Perkussionsrevolver, 
die nicht über eine solche Laderast verfügen, sind nicht zum Wettkampf zugelassen. 
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18 Ein Wettkampf darf nur mit einer Waffe geschossen werden.  
 
19 Wird die Treibladung nicht gezündet, obwohl das Zündmittel gezündet hat, so muss die Waffe mindes-

tens 30 Sekunden lang im Anschlag auf den Kugelfang gerichtet bleiben. Im übrigen ist es Sache des 
Schützen, die Störung zu beseitigen. Die Standaufsicht hat darauf zu achten, dass dabei die Sicher-
heitsvorschriften eingehalten werden. 

 
20 Muss ein Wettkampf auf Anordnung der Wettkampfleitung abgebrochen werden, so sind die Waffen 

komplett zu entladen. 
 
21 Offenes Feuer sowie das Rauchen auf dem Schießstand und in einem evtl. direkt am Schießstand ein-

gerichteten Zuschauerraum ist streng verboten. Ein Hinweis hierauf ist an geeigneter Stelle am 
Schießstand und Zuschauerraum anzubringen. 

 
 

 
 59  © CDS-HUWE2008 



CDS - Sportordnung 

9   Disziplinen für Vorderladerwaffen 

SR1 Perkussionsrevolver 

Kaliber ..................... Kaliber beliebig, mindestens jedoch 7,5  mm. Als Geschosse sind Rundkugeln oder Ovalge-
schosse zugelassen 

Waffen ..................... Perkussionsrevolver, die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden, oder deren Nachbauten.  
Visierung.................. dem Original entsprechend, Das Korn darf nur allseits bündig auf dem Lauf angebracht sein. 

Es darf weder verstellbar noch von einem Tunnel umgeben sein, seitliches verschieben ist 
erlaubt. Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die Kimme darf nicht ver-
stellbar sein. Der Kimmeneinschnitt muss der Originalwaffe entsprechen 

Scheiben.................. ISSF-Scheibe Kurzwaffe 
Anschlagart.............. Stehend einhändig 
Ringe ....................... 100 
Entfernung............... 25m 
Ablauf ...................... 13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Es sind bei den 

ersten beiden Ladevorgängen mindestens 5 Schuss zu laden. Die weiteren Schüsse sind 
beim dritten Ladevorgang zu laden. Die Zündhütchen sind bei Beendigung des Ladevorgan-
ges sofort zu setzen. Es ist ein Abdichtmittel vor oder hinter dem Geschoß zu verwenden. 

 
 

SR2 Schwarzpulverrevolver 

Kaliber ..................... Kaliber beliebig, mindestens jedoch 7,5 mm. Die Munition muss ursprünglich für das Treib-
ladungsmittel Schwarzpulver entwickelt worden sein. 

Waffen ..................... Zugelassen sind Revolver für Patronen mit Zentralfeuerzündung, die vor dem 31.12.1900 
entwickelt wurden, oder deren Nachbauten. Die Revolver müssen mindestens fünfschüssig 
sein und die Lauflänge darf 3 Zoll nicht unterschreiten. Die Revolver müssen ursprünglich 
für das Treibladungsmittel Schwarzpulver vorgesehen gewesen sein. Zugelassen sind 
Double Action Revolver und Single Action Revolver. Double Action Revolver dürfen, sofern 
möglich, als Single Action Revolver benutzt werden. 

Visierung.................. dem Original entsprechend, Das Korn darf nur allseits bündig auf dem Lauf angebracht sein. 
Es darf weder verstellbar noch von einem Tunnel umgeben sein, seitliches verschieben ist 
erlaubt. Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die Kimme darf nicht ver-
stellbar sein. Der Kimmeneinschnitt muss der Originalwaffe entsprechen 

Scheiben.................. ISSF-Scheibe Kurzwaffe 
Anschlagart.............. Stehend einhändig 
Ringe ....................... 100 
Entfernung............... 25m 
Ablauf ...................... 13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Es sind bei den 

ersten beiden Ladevorgängen mindestens 5 Schuss zu laden. Die weiteren Schüsse sind 
beim dritten Ladevorgang zu laden. 

 
SR3 Revolver des Übergangs (Conversions) 

Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 7,5 mm. Beim Perkussionsprogramm sind Rundkugeln oder Ovalgeschos-
se zugelassen, beim Patronenprogramm sind Zentralfeuer oder Randfeuerpatronen zugelassen. 

Waffen ..........................Zugelassen sind unveränderte Perkussionsrevolver wie SR1. Diese Perkussionsrevolver müssen sich 
ohne die Verwendung von speziellen Werkzeugen mittels Austausch der Trommel für die Verwendung 
von Zentralfeuer- oder Randfeuerpatronen umrüsten lassen. Der beim Umbau verwendete Umrüstsatz 
muss für die Verwendung von Schwarzpulverpatronen eingerichtet sein und ein historisches Vorbild aus 
der Zeit zwischen 1855 und 1880 haben und mindestens 5 Schuss fassen. (Beispiel: Umrüstsatz nach 
Thuer) 

Visierung.......................dem Original entsprechend, Das Korn darf nur allseits bündig auf dem Lauf angebracht sein. Es darf 
weder verstellbar noch von einem Tunnel umgeben sein, seitliches Verschieben ist erlaubt. Die Form 
des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die Kimme darf nicht verstellbar sein. Der Kimmenein-
schnitt muss der Originalwaffe entsprechen 

Scheiben.......................ISSF-Scheibe Kurzwaffe 
Anschlagart...................Stehend einhändig 
Ringe ............................200 
Entfernung ....................25m 
Ablauf ...........................Kombinationswettkampf: 
......................................zuerst 13 Schuss-Programm wie SR1, wenn alle Schützen das Programm absolviert haben, folgt ein 13 

Schuss – Programm wie SR2. Für beide Teilprogramme ist die gleiche Waffe zu verwenden. Die Waffe 
ist zwischen den Teilprogrammen mit dem Umrüstsatz von Perkussion auf Zentralfeuer oder Randfeu-
erpatronen umzubauen. 

 
 60  © CDS-HUWE2008 



CDS - Sportordnung 

 
SR4 Revolver für Stiftfeuerpatronen 

Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 7,5 mm. Zugelassen sind nur Stiftfeuerpatronen 
Waffen ..........................Zugelassen sind alle unveränderten Stiftfeuerrevolver die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden, oder 

deren Nachbauten und deren Trommel mindestens 5 Schuss fasst.  
Visierung.......................dem Original entsprechend, Das Korn darf nur allseits bündig auf dem Lauf angebracht sein. Es darf 

weder verstellbar noch von einem Tunnel umgeben sein, seitliches verschieben ist erlaubt. Die Form 
des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die Kimme darf nicht verstellbar sein. Der Kimmenein-
schnitt muss der Originalwaffe entsprechen 

Scheiben.......................ISSF-Scheibe Kurzwaffe 
Anschlagart...................Stehend einhändig 
Ringe ............................100 
Entfernung ....................25 m 
Ablauf ...........................13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Es sind bei den ersten 

beiden Ladevorgängen mindestens 5 Schuss zu laden. Die weiteren Schüsse sind beim dritten Lade-
vorgang zu laden. 

 
 
SG1 Einzelladergewehr 

 
Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 6,5 mm. Die Munition muss ursprünglich für das Treibladungsmittel 

Schwarzpulver entwickelt worden sein, 
Waffen ..........................Einschüssige Gewehre für Patronenmunition die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden oder deren 

Nachbauten. 
Visierung.......................offene Visierung, dem Original entsprechend. Das Korn darf nur auf dem Lauf oder einem Laufring 

hinter der Mündung angebracht sein.  Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die 
Kimme darf nur der Höhe nach verstellbar sein. Der Kimmeneinschnitt muss der Originalwaffe entspre-
chen 

Scheiben.......................ISSF-Scheibe (50m, 100m, 300m) 
Anschlagart...................50m: stehend einhändig 
......................................100m: stehend oder liegend freihändig. 
......................................300m: beliebig 
Ringe ............................100 
Entfernung ....................50 m, 100 m, 300 m (getrennte Wertungsklassen) 
Ablauf ...........................13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen 

 
 
 
SG2 Einzelladergewehr II 

 
Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 6,5 mm. Die Munition muss ursprünglich für das Treibladungsmittel 

Schwarzpulver entwickelt worden sein, 
Waffen ..........................einschüssige Gewehre für Patronenmunition die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden oder deren 

Nachbauten. 
Visierung.......................verstellbare Dioptervisierung, die im Stil der jeweiligen Zeit und Herkunft der verwendeten Waffen 

gehalten sein muss. Das Korn darf nur auf dem Lauf oder einem Laufring hinter der Mündung ange-
bracht sein. Korntunnel sind erlaubt. Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen.  

Scheiben.......................ISSF-Scheibe (50m, 100m, 300m) 
Anschlagart...................50 m: stehend einhändig 
......................................100 m: stehend oder liegend freihändig. 
......................................300 m: beliebig  
Ringe ............................100 
Entfernung ....................50 m, 100 m, 300 m (getrennte Wertungsklassen) 
Ablauf ...........................13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen 
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SG3 Repetiergewehr 

 
Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 6,5 mm. Die Munition muss ursprünglich für das Treibladungsmittel 

Schwarzpulver entwickelt worden sein, 
Waffen ..........................mehrschüssige Repetiergewehre für Patronenmunition die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden oder 

deren Nachbauten.  
Visierung.......................offene Visierung, dem Original entsprechend. Das Korn darf nur auf dem Lauf oder einem Laufring 

hinter der Mündung angebracht sein.  Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die 
Kimme darf nur der Höhe nach verstellbar sein.  

......................................Der Kimmeneinschnitt muss der Originalwaffe entsprechen 
Scheiben.......................ISSF-Scheibe (50 m, 100 m, 300 m) 
Anschlagart...................50 m: stehend einhändig 
......................................100 m: stehend oder liegend freihändig. 
......................................300 m: beliebig 
Ringe ............................100 
Entfernung ....................50 m, 100 m, 300 m (getrennte Wertungsklassen) 
Ablauf ...........................13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Pro Ladevorgang sind 

jeweils mindestens zwei, maximal fünf Patronen zu laden (Ausnahme: letzter Ladevorgang bei Waffen 
mit einer Magazinkapazität von zwei Schuss) 
 

 
SG4 Repetiergewehr II 

 
Kaliber ..........................beliebig, mindestens jedoch 6,5 mm. Die Munition muss ursprünglich für das Treibladungsmittel 

Schwarzpulver entwickelt worden sein, 
Waffen ..........................mehrschüssige Repetiergewehre für Patronenmunition die vor dem 31.12.1900 entwickelt wurden oder 

deren Nachbauten. 
Visierung.......................verstellbare Dioptervisierung, die im Stil der jeweiligen Zeit und Herkunft der verwendeten Waffen 

gehalten sein muss. Das Korn darf nur auf dem Lauf oder einem Laufring hinter der Mündung ange-
bracht sein. Korntunnel sind erlaubt.  Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen.  

Scheiben.......................ISSF-Scheibe (50m, 100m, 300m) 
Anschlagart...................50 m: stehend einhändig 
......................................100 m: stehend oder liegend freihändig. 
......................................300 m: beliebig  
Ringe ............................100 
Entfernung ....................50 m, , 100 m, 300 m (getrennte Wertungsklassen) 
Ablauf ...........................13 Schuss – Programm, die 3 schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Pro Ladevorgang sind 

jeweils mindestens zwei, maximal fünf Patronen zu laden (Ausnahme: letzter Ladevorgang bei Waffen 
mit einer Magazinkapazität von zwei Schuss) 
 

 
 62  © CDS-HUWE2008 



CDS - Sportordnung 

10 Wettkämpfe 

10.1 Allgemeines 

Die Durchführung der Wettkämpfe des CDS erfolgt nach der Schießsportordnung des CDS. Als Mann-
schaft gelten 3 Schützen, wobei auch 4 Schützen antreten dürfen mit einem Streichergebnis. 
  

10.2 Internationale Wettkämpfe des CDS 

Als international gilt ein Wettkampf, wenn ausländische Schützen oder ausländische Vereine und Ver-
bände daran teilnehmen. 

 
10.3 Deutsche Meisterschaft des CDS 

Der Teilnehmerkreis setzt sich aus Schützen des gesamten Bundesgebietes zusammen. Es sollen hier-
bei die Deutschen Meister, innerhalb des CDS ermittelt werden. Der Wettkampf soll kalenderjährlich 
stattfinden. 

 
10.4 Landesmeisterschaften des CDS 

Der Teilnehmerkreis setzt sich aus Schützen der jeweiligen Bundesländer des Wohnsitzes zusammen. 
Es sollen hierbei die Landes Meister innerhalb des CDS ermittelt werden. Der Wettkampf soll kalender-
jährlich stattfinden. 

 
10.5 entfällt 

 
10.6 Fernwettkämpfe des CDS 

Fernwettkämpfe werden auf verschiedenen Schießstätten durchgeführt. Die beschossenen Scheiben 
werden vor Ort ausgewertet. Die Ergebnisliste muss von einem Vereinsvorsitzenden unterzeichnet wer-
den und ist danach fristgerecht dem Veranstalter zuzustellen.  
 
Die Fernwettkämpfe gelten überregional (bundesweit). 
 

 

 
 63  © CDS-HUWE2008 



CDS - Sportordnung 

11   Scheibenlayout 

 
 
 
11.1 CDS Ringscheibe 100 / 300 m 

 

 
 
 

Format = 55x55 cm 
Durchmesser Ring 10 =   50 mm Weiß / Schwarzes Zentrum mit Durchmesser 20mm 
Durchmesser Ring   9 = 100 mm Weiß 
Durchmesser Ring   8 = 150 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   7 = 200 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   6 = 250 mm Weiß 
Durchmesser Ring   5 = 300 mm Weiß 
Durchmesser Ring   4 = 350 mm Weiß 
Durchmesser Ring   3 = 400 mm Weiß 
Durchmesser Ring   2 = 450 mm Weiß 
Durchmesser Ring   1 = 500 mm Weiß 
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11.2 Internationale ISSF - Scheibe 100 / 300 m für Schwarzpulverdisziplinen 

  
Format = 55x55 cm 
Durchmesser Ring 10 =   50 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   9 = 100 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   8 = 150 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   7 = 200 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   6 = 250 mm Weiß 
Durchmesser Ring   5 = 300 mm Weiß 
Durchmesser Ring   4 = 350 mm Weiß 
Durchmesser Ring   3 = 400 mm Weiß 
Durchmesser Ring   2 = 450 mm Weiß 
Durchmesser Ring   1 = 500 mm Weiß 
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11.3 Internationale ISSF - Scheibe 50 m und 25 m 

 

 
 
Format = 34x34 cm 
Durchmesser Ring 10 =   10,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   9 =   26,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   8 =   42,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   7 =   58,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   6 =   74,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   5 =   90,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   4 = 106,40 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   3 = 112,40 mm Weiß 
Durchmesser Ring   2 = 138,40 mm Weiß 
Durchmesser Ring   1 = 154,40 mm Weiß 
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11.4 Internationale ISSF – Luftpistolenscheibe 

 
 
Format = 17x17 cm 
Durchmesser Ring 10 =   11,50 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   9 =   27,50 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   8 =   43,50 mm Schwarz 
Durchmesser Ring   7 =   59,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   6 =   75,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   5 =   91,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   4 = 107,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   3 = 123,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   2 = 139,50 mm Weiß 
Durchmesser Ring   1 = 155,50 mm Weiß 
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11.5 Symbolscheibe für G4 und G6 

Biathlon-Scheibe Luftgewehr 10 m 

 
 
Format = 17 cm hoch und 38 cm breit  
Spiegel Durchmesser 50 mm  
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11.6 CDS Symbolscheibe 

 

 
 
Scheibenformat = 42 cm breit, 59 cm hoch 
 
Oberes Viereck 
Format = 10 cm x 10 cm / Zentrum 5 cm Durchmesser 
 
Großes Oval 
Format  = 18 cm x 34 cm 
Mittleres Oval 
Format = 10 cm x 15 cm 
Kleines Oval 
Format = 3,5 cm x 4,5 cm 
 
Maße Breite x Höhe 
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11.7 entfällt 
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11.8 entfällt 
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Leistungsnachweisheft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieds - Nummer _______________________________ 
 
 
Verein _______________________________ 
 
 
Vorname _______________________________ 
 
 
Name _______________________________ 
 
 
PLZ Ort _______________________________ 
 
 
Straße Hausnummer _______________________________ 
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Waffenbefürwortungen 
 
 
 
Der CDS e.V. als Verband hat sich der DSU e.V. angeschlossen. 
 
 
 
Die Waffenbefürwortungen werden gemäß dem anerkannten Verband „Deutsche 
Schießsport Union“ (DSU) abgewickelt. 
 
Die aktuellen DSU Waffenbefürwortungsanträge sind dem CDS Vorstand vollständig 
zur weiteren Bearbeitung abzugeben. 
 
Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zu Verfügung. 
 
Mit dem Erscheinen dieser CDS-Sportordnung in der Version 2.0 verlieren alle vor-
hergehenden CDS-Sportordnungen ihre Gültigkeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
der Vorstand Club Deutscher Schützen e.V. 
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